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Und wir alle wissen, dass Kunden nega-
tive Erlebnisse sehr gerne weitererzählen, 
positive schon viel weniger.

Und wenn der Chef der Schwächste ist? 
Dumm gelaufen. Und wenn bei veb.ch 
einmal etwas schief läuft, bitte ich Sie 
heute schon um Entschuldigung. Und 
wenn der Präsident schuld war? Ganz 
dumm gelaufen.

Herbert Mattle, Präsident veb.ch

rechnungsw
esen &

 controlling

nen einzigen Ipod als Ausstellungsstück 
hatte. Ich habe mich dann mit der netten 
Verkäuferin konspirativ zusammengetan, 
geschworen, dass wir beide nichts gese-
hen haben, nie etwas ihrem Chef sagen 
werden, und ich habe meinen Ipod erhal-
ten! Nicht dumm gelaufen, da natürlich 
auf meinen Charme zurückzuführen.
Was tun? Es gibt eigentlich kein Rezept. 
Spürbar ist doch, wie viele Firmen in die 
Ausbildung ihrer Mitarbeiter rund um 
den Dialog mit dem Kunden investieren. 
Helfen tut sicherlich eine hohe Präsenz 
des Chefs, der sich dann aber auch ge-
traut, korrigierend einzugreifen. Ob ein 
gutes Beschwerdewesen hilft? Teilweise, 
aber dann ist es halt schon «passiert». 
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Die wirtschaftliche Platzierung inno-
vativer Produkte auf dem Markt ist 
gerade unter den derzeitigen Um-
weltbedingungen wettbewerbsent-
scheidend. Horváth & Partners kommt 
in der neuen Studie «Forschungs- 
und Entwicklungs (FuE)-Controlling» 
jedoch zu dem Ergebnis, dass der 
Grossteil der 100 Studienteilnehmer 
unzufrieden mit der Zielerreichung in 
Forschung und Entwicklung ist. Wel-
ches sind die Steuerungsdefizite? Wo 
lassen sich Hebel ansetzen, um den 
Entwicklungserfolg zu verbessern? 

Aufgrund des rasanten technologischen 
Wandels und gestiegener Kundenan-
forderungen wird die erfolgreiche Pro-
duktentwicklung immer komplexer und 
stellt damit eine zentrale Herausforde-
rung für Unternehmen dar. Gleichzeitig 
messen die von Horváth & Partners be-
fragten Unternehmen der Forschung und 
Entwicklung auch in Zeiten der Krise und 
schrumpfenden Gesamtbudgets eine ge-
stiegene Bedeutung bei. 

Bestandsaufnahme

Die befragten Unternehmen haben den 
Anteil der Mitarbeiter in FuE in den letzen 
Jahren um 4% gesteigert. Zudem ist der 
Anteil ihrer FuE-Aufwendungen am Ge-
samtumsatz jährlich um durchschnittlich 
5.5% gestiegen. Leider schlägt sich die 
Erhöhung der Ressourcenbasis nicht in 
dem Produktentwicklungserfolg nieder. 
Zufrieden sind Unternehmen mit der Lö-
sung der Entwicklungsaufgabe in tech-
nischer Hinsicht und der Erreichung von 
strategischen Zielen, etwa einem grösse-
ren Marktanteil. Besonders unzufrieden 
sind die Studienteilnehmer dagegen mit 
der Erreichung von kosten- und zeitbe-
zogenen Zielsetzungen. Insgesamt errei-
chen nur 63% aller Entwicklungsprojekte 
ihre Ziele. Diese offensichtliche Ressour-
cenverschwendung ist gerade wegen des 
derzeit konjunkturbedingt vorherrschen-
den immensen Kostendrucks kritisch. Es 
gilt also, die  Unternehmensaktivitäten in 
Forschung & Entwicklung effizient durch-
zuführen und effektiv zu steuern. So rü-
cken die zielsichere und wirtschaftliche 
Produktentwicklung und damit das Con-

trolling in das Zentrum der Bemühungen 
im FuE-Bereich.

Umsetzungsdefizite im Reporting

56% der Studienteilnehmer sind unzu- 
frieden mit dem FuE-Management Re-
porting. Nur 35% der Unternehmen leiten 
aus den Reportinginformationen Mass-
nahmen ab und halten diese konsequent 
nach. Als Hauptursachen hierfür nennen 
die Unternehmen die eingeschränkte 
Qualität und Steuerungsrelevanz der be-
richteten Daten. 
Das FuE-Reporting hat also bei der Mehr-
heit der Unternehmen einen Selbstzweck-
charakter. Es wirkt nicht steuernd auf 
den Entwicklungserfolg ein. Diese Um-
setzungsschwäche ist nicht nur objektiv 
feststellbar. Von den Studienteilnehmern 
wird sie auch subjektiv wahrgenommen. 
So sind 83% der Unternehmen, die die-
ses Umsetzungsdefizit nicht aufweisen, 
mit dem FuE-Reporting zufrieden. Von 
denen, die diese Schwäche aufweisen, 
sind es nur 23%. 
Die Umsetzungsschwäche zeigt sich 
ebenfalls in der Kennzahlenbasis des Re-
portings. Die Studienteilnehmer schrei-
ben sämtlichen von Horváth & Partners 
empfohlenen Kennzahlen eine hohe bis 
sehr hohe Steuerungsrelevanz zu. Trotz-
dem werden sie nur von wenigen Unter-
nehmen erhoben. Um die geschilderte 
Problematik im FuE-Reporting zu über-
winden, muss das Controlling-Instrumen-
tarium also an die Besonderheiten der 
Forschung & Entwicklung angepasst und 
die Steuerungsinformation konsequent 
umgesetzt werden.

Erfolgshebel in der Projektsteuerung

Bei Betrachtung der in Abbildung 1 dar-
gestellten Verteilung von Projektbudget 
und -dauer auf die einzelnen Phasen des 
Entwicklungsprozesses zeigt sich klar, 
dass der Grossteil der Ressourcen in spä-
ten Phasen der Produktentwicklung ver-
braucht wird. 
Insgesamt führen nur 37% der Projekte 
zur Markteinführung neuer Produkte. Al-
lerdings zeigt die phasenspezifische Ab-
bruchquote, dass die Mehrheit der Pro-
jekte in frühen Phasen abgebrochen wird 

– bevor sie einen signifikanten Anteil an 
Ressourcen binden. Der Verlauf der pha-
senspezifischen Projektabbruchquote ver-
deutlicht die grosse Bedeutung der klaren 
Vorgabe und konsequenten Einhaltung 
von Projektabbruchkriterien. 
Die Studienteilnehmer sehen dieses Steu-
erungsprinzip als den wichtigsten Opti-
mierungshebel der Produktentwicklung. 
Diese subjektive Einschätzung deckt sich 
mit der quantitativen Analyse. Unterneh-
men, die diesen Erfolgsfaktor beachten, 
sind in sämtlichen Zieldimensionen des 
Projekts erfolgreicher. Gleichzeitig er-
reichen sie Ziele im Bezug auf Rendite, 
Time-to-Market, Umsatz, Budget und 
Lösung der technischen Entwicklungs-
aufgabe deutlich häufiger als Unterneh-
men, die dieses Steuerungsprinzip nicht 
aufweisen. 
Ähnlich positiv wirken sich drei weitere 
Erfolgsfaktoren der Forschung & Ent-
wicklung aus. Erstens die Vorgabe eines 
klaren Rahmens für die operative Planung 
hinsichtlich zeit-, kosten- und qualitäts-
bezogener Aspekte sowie strategischen 
Zielen, zweitens die Verknüpfung von 
Projektzielen mit dem Anreizsystem und 
drittens die spezifische Planung von Ar-
beitspaketen nach Dauer, Budget, Ver-
antwortlichkeit und Qualität. 

Umsetzung und Akzeptanz

Obgleich sich viele Unternehmen der Be-
deutung der identifizierten Erfolgshebel 
bewusst sind, wenden sie diese nur selten 
an. Eine spezifische Planung auf Ebene 

Dominik Erhardt ist Consultant und 
Doktorand bei Horváth & Partners im 
Competence Center Change Manage-
ment & Training. Patrick Riepl ist Consul-
tant bei Horváth & Partners am Standort 
Zürich.

Controlling in Forschung und Entwicklung:
Vom Steuerungsdefizit zum Erfolg

Controlling
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Die überarbeiteten Swiss GAAP FER 
sind erstmals für Berichtsperioden 
eines am 1. Januar 2009 oder danach 
beginnenden Geschäftsjahres anzu-
wenden. 

Im Vergleich zu den komplett überarbei-
teten Swiss GAAP FER in der Broschüre 
2007 sind in der neuen Ausgabe 2009 
neben rein sprachlichen und darstelle-
rischen Präzisierungen sowie Aktuali-
sierungen im Kapitel «Einführung» im 
Wesentlichen folgende materielle Ände-
rungen vorgenommen worden: 

Legende: 
Rot: Neuerungen 
Blau: Streichungen 

Swiss GAAP FER 1: Es ist festgehalten, 
dass auch ein Abschluss nach Kern-FER ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage (True and Fair View) vermittelt. 

Swiss GAAP FER 3: Die alte Ziffer 18 
«Der Aufwand für Wertberichtigungen 
kann unter der sachlich zutreffenden 
Position, aber ohne separaten Ausweis, 
erfasst werden» ist ersatzlos gestrichen. 

Swiss GAAP FER 4: (I) Die alte Ziffer 7 
«Ausgaben und Einnahmen für Zinsen, 
Beteiligungserträge und Ertragssteuern 
sind in der Geldflussrechnung oder im 
Anhang separat auszuweisen» ist ersatz-
los gestrichen.  
(II) Dafür enthalten nach Ansicht der FER-
Fachkommission die neuen Ziffern 9 bis 
12 Mindestgliederungsvorschriften, wel-
che zwingend anzuwenden sind. 
 
Swiss GAAP FER 12: Die alte Ziffer 9 
«Die Zwischenberichterstattung der Ban-
ken richtet sich nach der Bankengesetz-
gebung, diejenige der Versicherungen 
nach Swiss GAAP FER 14» ist ersatzlos 
gestrichen. 

Swiss GAAP FER 15: Die alte Ziffer 11 
«Die Identität nahe stehender Personen, 
mit denen keine entsprechenden Transak-
tionen in der Berichtsperiode stattgefun-
den haben, ist nicht offen zu legen» ist 
ersatzlos gestrichen. 

Swiss GAAP FER 16: (I) In der Einleitung 
ist der letzte Abschnitt «Bei der erstma-
ligen Anwendung dieser Fachempfeh-
lung werden der Anfangsbestand des 
wirtschaftlichen Nutzens bzw. der wirt-
schaftlichen Verpflichtung oder die ent-
stehenden Veränderungen zu bisherigen 
Erfassungen auf diesen Stichtag offen 
über das Eigenkapital erfasst» ersatzlos 
gestrichen.  
(II) Auf die Angabe «Andere notwendige 
Wertberichtungen am Bilanzstichtag» 
und «Diskontierungseffekte am Bilanz-
stichtag» wird verzichtet. Neu wird die 
Angabe «Bildung der Arbeitgeberbei-
tragsreserve» verlangt. 
(III) Falls im Ergebnis aus Arbeitgeberbei-
tragsreserve Zinsertrag oder -aufwand 
enthalten ist, kann dieser separat im Fi-
nanzergebnis offen gelegt werden. 
(IV) Als Folge davon ist das Beispiel zu den 
Offenlegungen betreffend Arbeitgeber-
beitragsreserven angepasst (obere Tabelle 
auf S. 87 der deutschen Ausgabe).  
(V) Zudem ist die alte Fussnote 1 «ein-
schliesslich im Ergebnis aus Arbeitgeber-
beitragsreserve enthaltene Einzahlung 
zur Erhöhung der AGBR» zur unteren Ta-
belle auf S. 87 ersatzlos gestrichen. 

Swiss GAAP FER 26: (I) In Ziffer 9 und 19 
wird auf die geänderten Bestimmungen 
von BVV 2 Bezug genommen. 
(II) Einleitend wird in Swiss GAAP FER 26 
festgehalten, dass es sich dabei – aus 
Sicht Rechnungslegung – um formelle 
Anpassungen handelt. 

Swiss GAAP FER 27: Im Beispiel von 
Ziffer 17 ist beim Wert des Derivats per 
31.12.20X1 «CHF 50‘000 (passiv)» ge-
strichen, weil die Bewertung zum Nie-
derstwertprinzip erfolgt. 

Swiss GAAP FER 30: (I) Die Anforderun-
gen an die Schattenrechnung nach Ziffer 
16 sind erhöht worden, indem durch Ein-
fügen eine Klammer zusätzliche Offenle-
gungen gefordert werden: «Auswirkung 
einer theoretischen Aktivierung (Anschaf-
fungswert, Restwert, Nutzungsdauer, Ab-
schreibung)...» 
(II) Die neu eingefügte Ziffer 20 zu Fremd-
währungen lautet: «Fremdwährungsef-
fekte auf langfristigen konzerninternen 

Darlehen mit Eigenkapitalcharakter sind 
erfolgsneutral im Eigenkapital zu erfas-
sen.» 

Swiss GAAP FER 14 (überarbeitet) 
Rechnungslegung für Versicherungs-
organisationen: Swiss GAAP FER 14 
«Konzernrechnung für Versicherungsun-
ternehmen» wird voraussichtlich für Jah-
resrechnungen beginnend am oder nach 
dem 1. Januar 2011 geändert. Der Ent-
wurf zur überarbeiteten Fachempfehlung 
wurde an der Fachkommissionssitzung 
vom 12. November 2008 zur Diskussion 
mit dem Bundesamt für Privatversiche-
rungen verabschiedet. Der Standard wur-
de konzeptionell vollständig überarbeitet 
und richtet sich neu an Erst-und/oder 
Rückversicherer (inkl. Rückversicherungs-
captives), ungeachtet deren Rechtsform, 
die Leistungen als Schaden- und Lebens-
versicherer, Gebäudeversicherer und/oder 
Kranken- und Unfallversicherer erbrin-
gen. 

Die neue Broschüre Swiss GAAP FER Fach- 
empfehlungen zur Rechnungslegung 
2009 ist beim Verlag SKV in 4 Sprachen 
(deutsch, französisch, italienisch und eng-
lisch) erhältlich. Bestellungen können un-
ter www.verlagskv.ch aufgegeben wer-
den.� nnn

Quelle: www.fer.ch

Swiss GAAP FER, Ausgabe 2009 
Die wesentlichen Änderungen im Überblick
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n	 reduzierte Offenlegung
n	 Weglassung von Themen ohne Rele-

vanz für die Zielgruppe
n	 Musterbeispiel eines Abschlusses so-

wie Checkliste für die Offenlegung 
(neu gegenüber eigentlichen IFRS).

Sobald Abschlüsse zweier aufeinanderfol-
gender Geschäftsjahre nach dem IFRS for 
SMEs vorliegen, soll dieser auf den Prüf-
stand kommen; danach soll er ungefähr 
alle 3 Jahre aufdatiert werden (beides un-
ter Berücksichtigung der Entwicklung bei 
den eigentlichen IFRS).

Die offizielle deutsche Übersetzung dürf-
te in wenigen Monaten vorliegen.
	
Eine Klarstellung zum Schluss

In ihrer «Philosophie» – nämlich vom 
Rahmenkonzept her – unterscheiden sich 
die eigentlichen IFRS, der IFRS for SMEs 
sowie die Swiss GAAP FER praktisch nicht 
voneinander. Ins neue Schweizer Rech-
nungslegungsrecht wird also auch der 
IFRS for SMEs als «anerkanntes» Regel-
werk einziehen.� nnn

Stephan Glanz, Dr. oec. HSG, dipl. Wirt-
schaftsprüfer, zugelassener Revisionsex-
perte, unabhängiger Wirtschaftsberater
stephanglanz@hotmail.com.

Endspurt: Der neue IFRS für die KMU

Mit dem «IFRS for SMEs» (Internatio-
nal Financial Reporting Standard for 
Small and Medium-sized Entities, also 
ein IFRS für KMU) liegt erstmals eine 
weltweite «best practice» für Finanz-
berichte privater (nicht öffentlich 
rechenschaftspflichtiger) Unterneh-
men vor. Die Konsequenzen für das 
Rechnungswesen sind noch gar nicht 
absehbar. Mit einer ungeahnten Sog-
wirkung des neuartigen Standards ist 
aber zu rechnen – man muss nur an 
die EU denken.

Wenn Sie dieses «rechnungswesen & 
controlling 3-09» in den Händen halten, 
dürfte der «IFRS for SMEs» beschlosse-
ne Sache sein (bitte sehen Sie nach auf 
www.iasb.org). Bei Redaktionsschluss 
war erst der «near final draft» zugäng-
lich, also jenes Dokument, welches kraft 
Verabschiedung durch das International 
Accounting Standards Board (IASB) zu ei-
nem IFRS wird. 

IFRS ist nicht gleich IFRS for SMEs

Damit endet ein langjähriges Projekt. Es 
hat nichts zu tun mit der Schaffung ei-
nes einzigen – und verbesserten – Welt-
standards für börsenkotierte (und an-
dere öffentlich rechenschaftspflichtige) 
Unternehmen, die auf Druck der G20 
beschleunigt vorangetrieben wird. Das 
IFRS for SMEs spiegelt vielmehr einen 
Trend, der die privaten (nicht öffentlich 
rechenschaftspflichtigen) Unternehmen 
erfasst. Das sind zur Hauptsache (nicht 
ausschliesslich) KMU. Deshalb wurden 
bereits anvisierte, präzisere Bezeichnun-
gen (erst «IFRS for Private Entities», dann 
«IFRS for NPAEs») am Ende verworfen. 
Achtung: Für börsenkotierte KMU gel-
ten die eigentlichen IFRS, und KMU ganz 
ohne externe Stakeholder gehören nicht 
zur Zielgruppe.

Anpassungen weitgehend  
abgeschlossen

Zuletzt wurde im «rechnungswesen & 
controlling» 4-08 über das Projekt be-
richtet. Damals war der in Entstehung 
befindliche Standard – anders als noch 

der offizielle Entwurf («exposure draft») 
vom Februar 2007 (abrufbar: www.iasb.
org) – schon von den eigentlichen IFRS 
abgekoppelt. Zahlreiche Vereinfachun-
gen gegenüber dem Entwurf waren auch 
schon beschlossen, etliche weitere indes 
noch nicht (abschliessend) diskutiert. Mit 
der IASB-Sitzung vom Februar 2009 war 
die inhaltliche Diskussion praktisch be-
endet. Eine History des Projekts, die alle 
Zwischenschritte dokumentiert, ist abruf-
bar von www.iasb.org. 

Umsichtige Planung,  
vereinfachte Praxis

Die umsichtige (und daher lange) Vor-
bereitung hat dem Standard gut getan: 
Entstanden ist ein Regelwerk, das sich 
viel einfacher umsetzen lässt als die ei-
gentlichen IFRS. Dies verdeutlichen die 
Eckpunkte:
n	 Logischer und übersichtlicher Aufbau 

(wie ein Leitfaden)
n	 keine Verweise auf eigentliche IFRS 

(einzige Ausnahme: Option, auf die 
Bewertung der Finanzinstrumente IAS 
39 anzuwenden statt IFRS for SMEs)

n	 Abschreibung von Goodwill über die 
Nutzungsdauer, maximal jedoch über 
10 Jahre (dito: immaterielle Werte mit 
unbestimmter Nutzungsdauer)

n	 keine Aktivierung von Entwicklungs-
kosten

n	 keine Aktivierung von Fremdkapital-
kosten für Sachanlagen, immaterielle 
Werte oder Vorräte

n	 keine optionale Neubewertung von 
Sachanlagen oder immateriellen Wer-
ten

n	 vereinfachte Bilanzierung von Pensi-
onsansprüchen der Mitarbeitenden 
(Neuberechnung nur alle 3 Jahre etc.)

n	 verständliche Regeln für Finanzinstru-
mente (getrennte Regelung der kom-
plexeren Fälle etc.)

n	 keine optionale Quotenkonsolidierung 
bei Joint Ventures

n	 viele weitere Vereinfachungen – und 
ausgedünnte Regelung – von Erfas-
sungs-, Bewertungs- und Konsolidie-
rungsmethoden

n	 keine Separatdarstellung von Discon-
tinued Operations und Anlagevermö-
gen zur Veräusserung
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Dr. rer. pol. Manuela Möller ist Ober­
assistentin und Habilitandin am Institut 
für Rechnungswesen und Controlling der 
Universität Zürich.

Rechnungslegung

Die vorliegende Rubrik gibt einen 
Überblick aller wichtigen und aktuel-
len Informationen zur internationa-
len Rechnungslegung. Dazu gehören 
unter anderem die Arbeit und das Ar-
beitsprogramm des International Ac-
counting Standards Board (IASB) und 
des International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC), die 
Überarbeitung bestehender und die 
Entwicklung neuer Standards sowie 
sonstige Verlautbarungen und aktu-
elle Informationen in diesem Bereich.

Aktuelle Projekte des IASB

Zeitplan für die Eliminierung des IAS 39: 
Das IASB veröffentlichte am 24.4.2009 
einen Zeitplan, der die Schritte zur Er-
arbeitung eines neuen Standards für Fi-
nanzinstrumente enthält. Dieser soll IAS 
39 ablösen. Nach diesem Zeitplan soll in-
nerhalb von sechs Monaten ein Entwurf 
für einen neuen Standard zu Finanzin- 
strumenten erarbeitet werden. 

Dieser Zeitplan ist eine direkte Antwort 
auf die Forderung der Gruppe der G20, 
welche die Standardsetter aufgefor-
dert hatte, die Komplexität der Bilanzie-
rung von Finanzinstrumenten möglichst 
schnell zu reduzieren und Themen der Fi-
nanzmarktkrise stärker zu thematisieren.

Neue Diskussionspapiere,  
Entwürfe und Standards

Diskussionspapier zum Thema Lea-
sing («Leases: Preliminary Views»): Das 
IASB und das FASB veröffentlichten am 
19.3.2009 ein gemeinsames Diskussi-
onspapier zum Thema Leasing mit dem 
Titel «Leases: Preliminary Views». Dieses 
Diskussionspapier ist als eine Antwort auf 
die Bedenken zu sehen, die von Investo-
ren und anderen Nutzern der Finanzbe-
richte bzgl. der Bilanzierung von Leasing-
verhältnissen nach IFRS und US-GAAP 
geäussert wurden. 

In dem Papier wird ein möglicher neuer 
Ansatz zur Bilanzierung von Leasingver-
hältnissen diskutiert. Der Ansatz basiert 
auf dem Prinzip, dass alle Leasingverhält-

nisse zu einer Verbindlichkeit (zukünftige 
Leasingzahlungen) und einem Vermö-
genswert (Recht, das Leasingobjekt zu 
nutzen) führen, die in der Bilanz anzu-
setzen sind. Hiermit soll sichergestellt 
werden, dass Leasingverhältnisse in allen 
Bereichen gleich bilanziert werden. 

Die Frage, wie der Übergang auf den 
neuen Ansatz aussehen soll, wurde bisher 
noch nicht erörtert, soll aber Bestandteil 
des für 2010 erwarteten Standardent-
wurfs sein. Das vorliegende Diskussions-
papier beschäftigt sich hauptsächlich mit 
der Bilanzierung beim Leasingnehmer, 
da die Boards im Juli beschlossen hat-
ten, die Thematik «Bilanzierung beim 
Leasinggeber» später zu behandeln, um 
dieses Projekt schneller voranzubringen. 
Das Diskussionspapier kann noch bis zum 
17.7.2009 kommentiert werden. 

Exposure Draft ED/2009/2 zu Ertrag-
steuern: Das IASB veröffentlichte am 
31.3.2009 den bereits erwarteten Ent-
wurf zur Thematik Ertragsteuern. Sobald 
die neuen Regelungen verabschiedet 
sind, werden sie den bisherigen IAS 12 
«Ertragsteuern» ersetzen, zumal das Pro-
jekt zur Thematik Ertragsteuern bereits 
2002 auf die Agenda des IASB genom-
men worden war. Die Gründe hierfür sind 
in zwei Aspekten zu sehen: Zum Ersten 
erhielt das IASB immer wieder Anfragen 
bzgl. der Erleichterung der Regelungen 
des IAS 12 und zum Zweiten beschlos-
sen das IASB und das FASB im Rahmen 
ihrer Konvergenzbestrebungen, die Un-
terschiede zwischen IFRS und US-GAAP 
bzgl. der Bilanzierung von Ertragsteuern 
zu eliminieren oder zu reduzieren. 

SFAS 109 und IAS 12 basieren zwar beide 
auf dem «Temporary Conzept», enthal-
ten aber unterschiedliche Ausnahmere-
gelungen. Nun haben sich die Boards ent-
schieden, fast alle Ausnahmeregelungen 
zu eliminieren und weitestgehend gleiche 
Ansatz- und Bewertungskriterien vorzu-
geben. Das bisherige Grundkonzept zur 
Bilanzierung von Ertragsteuern (das sog. 
Temporary Concept) wird aber im vorge-
legten Standardentwurf beibehalten. Mit 
diesem Konzept wird das Ziel verfolgt, zu-
künftige Steuerauswirkungen, die aus Er-

eignissen der Vergangenheit resultieren, 
bereits in der aktuellen Periode in Form 
von latenten Steuern anzusetzen, anstatt 
zu warten, bis die Steuern tatsächlich zu 
zahlen sind. 

Auch wenn dieses Grundkonzept bei-
behalten wird, enthalten die vorge-
schlagenen Regelungen doch zahlreiche 
Änderungen. Um die Bilanzierung von 
Ertragsteuern zu vereinfachen und das 
grundlegende Prinzip des Standards zu 
stärken, sollen z.B. die meisten Ausnah-
men des IAS 12 abgeschafft werden. 
Ferner schlägt das IASB eine veränderte 
Struktur des Standards vor, die seine An-
wendung erleichtern soll. Der Entwurf 
sowie die dazugehörigen Basis for Con-
clusion können noch bis zum 31.7.2009 
kommentiert werden.

Exposure Draft ED/2009/3 zur Ausbu-
chung von Finanzinstrumenten: Das IASB 
veröffentlichte am 31.3.2009 Vorschlä-
ge für Änderungen an IAS 39 und IFRS 
7 bzgl. der Ausbuchung von Finanzin- 

IFRS aktuell: Neues aus wichtigen Gremien rund um die 
internationale Rechnungslegung
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n	 Bei Umklassifizierung von hybriden 
Finanzinstrumenten aus der Katego-
rie «fair value through profit or loss» 
heraus müssen alle eingebetteten De-
rivate neu erfasst und falls notwendig 
separiert werden.

n	 Die Erfassung der eingebetteten De-
rivate hat auf Basis der Tatbestands-
merkmale zu erfolgen, die zu dem 
Zeitpunkt bestanden, als das Unter-
nehmen Vertragspartner des hybriden 
Finanzinstrumentes wurde.

n	 Kann ein eingebettetes Derivat, das zu 
separieren ist, nicht zuverlässig bewer-
tet werden, ist die Umklassifizierung 
des hybriden Finanzinstrumentes aus 
der Kategorie «fair value through pro-
fit or loss» heraus verboten.

Die Änderungen sind rückwirkend für 
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
30.6.2009 enden, anzuwenden. Diese 
können von der kostenpflichtigen Subscri-
ber Area des IASB heruntergeladen oder 
für £ 10 beim IASB bestellt werden.

Annual Improvement Project 2007–2009: 
Das IASB verabschiedete am 16.4.2009 
das zweite Annual Improvement Pro-
ject. Die veröffentlichten Improvements 
enthalten neben den im Exposure Draft 
«Proposed Improvements to IFRSs» vom 
August 2008 vorgeschlagenen Ände-
rungen fünf weitere Änderungen, die 
teilweise bereits im Rahmen des ersten 
Improvements-Exposure Drafts «Propo-
sed Improvements to IFRSs» im Oktober 
2007 und teilweise im Rahmen des Ende 
Januar 2009 veröffentlichten Exposure 
Drafts «ED/2009/1» der Öffentlichkeit zur 
Stellungnahme vorgelegt wurden. Durch 
die Zusammenfassung dieser Änderun-
gen in einem Dokument ist beabsichtigt, 
den Aufwand für alle Beteiligten zu redu-
zieren. Durch das Annual Improvement 
Project 2007–2009 werden kleinere Än-
derungen an insgesamt zwölf Standards 
vorgenommen. Dies betrifft insbesonde-
re: IFRS 2, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, 
IAS 17, IAS 18, IAS 36, IAS 38, IAS 39, 
IFRIC 9 und IFRIC 16. Die verabschiede-
ten Änderungen sind für Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1.1.2010 begin-
nen, anzuwenden. Davon ausgenommen 
sind die Änderungen von IFRS 2, IAS 38, 
IFRIC 9 und IFRIC 16, welche bereits ab 
1.7.2009 anzuwenden sind. Die verab-
schiedeten Improvements können von 
der kostenpflichtigen Subscriber Area des 
IASB heruntergeladen oder für £ 15 beim 
IASB bestellt werden.

Rechnungslegung

strumenten. Bereits im April 2005 haben 
das IASB und das FASB ein Projekt zur 
Ausbuchung von Finanzinstrumenten auf 
ihre Forschungsprojekt-Agenda gesetzt, 
um in diesem Bereich die Bilanzierung 
zu verbessern und Konvergenz zwischen 
IAS 39 und SFAS 140 zu erreichen. Fer-
ner sollte die Komplexität des IAS 39 
verringert werden. Entsprechend den 
geplanten Änderungen des IAS 39 sind 
finanzielle Vermögenswerte auszubu-
chen, wenn das Unternehmen diese nicht 
mehr kontrolliert oder beherrscht. Finan-
zielle Verbindlichkeiten sind dann auszu-
buchen, wenn das Unternehmen keine 
Verpflichtung mehr hat. Die geplanten 
Änderungen des IFRS 7 sehen erweiterte 
Offenlegungsanforderungen insbesonde-
re für Situationen vor, in denen ein Un-
ternehmen weiterhin in die finanziellen 
Vermögenswerte, die nach den neuen 
Regelungen auszubuchen sind, involviert 
ist (ongoing involvement). Der Entwurf 
kann noch bis zum 31.7.2009 kommen-
tiert werden. 

Änderungen bestehender Standards 
und Interpretationen 

IFRS 7 «Finanzinstrumente: Angaben»: 
Am 5.3.2009 veröffentlichte das IASB 
Änderungen zu IFRS 7. Diese Änderungen 
sehen erweiterte Angaben zur Bewertung 
zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value) 
sowie zum Liquiditätsrisiko von Finanzin-
strumenten vor. Sie sind Teil der Antwort 
des IASB auf die Finanzmarktkrise und 
berücksichtigen die Empfehlung der G20 
sowie die Diskussionen des Expert Ad-
visory Panel des IASB. Die Änderungen 
des IFRS 7 sind für Geschäftsjahre, die 
am oder nach dem 1.1.2009 beginnen, 
verpflichtend anzuwenden, wobei für 
das erste Anwendungsjahr jedoch noch 
keine Vorjahreszahlen verlangt werden. 
Die Änderungen des IFRS 7 können von 
der kostenpflichtigen Subscriber Area des 
IASB heruntergeladen oder für £ 10 beim 
IASB bestellt werden. 

Änderungen zu IAS 39 «Finanzinstru-
mente: Ansatz und Bewertung» und 
IFRIC 9 «Neubeurteilung eingebetteter 
Derivate»: Das IASB verabschiedete am 
12.3.2009 Änderungen zu IAS 39 und 
IFRIC 9 zur Klarstellung der Bilanzierung 
von eingebetteten Derivaten im Fall der 
Umklassifizierung von hybriden Finanz-
instrumenten der Kategorie «fair value 
through profit or loss». Verabschiedet 
wurden die folgenden Änderungen:

Sonstiges

IFRS Taxonomy: Die IASC Foundation 
gab am 26.2.2009 das Release ihres IFRS 
Taxonomy Module Managers (ITMM) 
bekannt. ITMM basiert auf der XBRL-
Technologie und bietet eine interaktive 
graphische Oberfläche, die den Nutzer 
durch die IFRS-Module navigiert. Eine voll 
entwickelte Version des ITMM kann her-
untergeladen werden unter: http://www.
xbrl-ifrs.org/ITMM/. 

Ferner gab das IASB am 3.4.2009 die 
IFRS Taxonomy 2009 heraus. Des Weite-
ren wurde das Due Process Handbook for 
XBRL Activities (Handbuch für ein ordent-
liches Verfahren der XBRL-Aktivitäten) zur 
Kommentierung veröffentlicht. Die IFRS 
Taxonomy 2009 stellt eine Übersetzung 
der IFRS (Stand: 1.1.2009) in XBRL (eX-
tensible Business Reporting Language) 
dar, wobei XBRL eine erweiterbare, lizenz-
freie Sprache ist, die genutzt wird, um 
Informationen zwischen Unternehmen 
zu kommunizieren. Dies ermöglicht eine 
leichtere Abgabe der Rechnungslegungs-
informationen sowie einen verbesserten 
Zugriff und Vergleich von Finanzdaten. 
Die veröffentlichte IFRS Taxonomy 2009 
basiert auf dem im Januar veröffentlich-
ten Entwurf und berücksichtigt zahlrei-
che technische und rechnungslegungs-
basierte Anmerkungen von Nutzern. Das 
am 3.4.2009 veröffentlichte Due Process 
Handbook for XBRL Activities kann noch 
bis zum 26.6.2009 kommentiert werden. 

IFRS Standards kostenfrei auf der IASB-
Website: Seit dem 17.4.2009 sind die IFRS 
Standards (IAS, IFRS, SIC, IFRIC) von der 
Website des IASB kostenfrei herunterlad-
bar. Dabei handelt es sich allerdings nur 
um die Hauptstandards, also ohne die zu-
sätzliche Basis for Conclusion (Gesetzes-
begründung), Implementation Guidance 
(Anwendungsleitlinien) und Illustrative 
Examples (Veranschaulichende Beispiele). 
Die Standards sind in den Sprachen Eng-
lisch, Deutsch, Holländisch, Französisch 
und Italienisch verfügbar.� nnn

Auf veb.ch, Publikationen, Fachzeitschrif­
ten, r&c, finden Sie interessante Links zu 
diesen Informationen.
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Peter Bertschinger und Rosmarie Sei-
bold-Meier sind dipl. Wirtschaftsprüfer 
und bei der Revisionsaufsichtsbehörde 
(RAB) zugelassene Revisionsexperten. 
Sie verfügen über eine aktive Lizenz als 
U.S. Certified Public Accountants (CPAs) 
in Colorado, USA. Sie haben langjährige 
praktische Erfahrungen im Dienst einer 
grossen Prüfgesellschaft.

Passend zum erfolgreichen IFRS – Zerti-
fikatslehrgang, der dieses Jahr am 25. 
August beginnt (sieben Nachmittage mit 
freiwilliger Abschlussprüfung, Infos un-
ter www.veb.ch), erscheint dieser Tage 
«IFRS – Strukturierte Übersicht mit 
Fallbeispielen. Zusammenfassung und 
Aufgabensammlung – mit über 200 
Fragen und praktischen Beispielen», 
ein kompakter Führer rund um das weite 
Feld der International Financial Reporting 
Standards (IFRS)

280 statt über 2000 Seiten

Die Original-IFRS Standards 2008 ma-
chen heute über 2000 Seiten aus und 
sind deshalb nicht als Lehrbuch geeignet. 
Der neue Leitfaden zur internationalen 
Rechnungslegung, eine weitere Zusam-
menarbeit von veb.ch und dem orell füssli 
Verlag, begnügt sich mit 280 Seiten. Dazu 
gibt es zahlreiche Glossare der wichtig- 
sten Begriffe in deutscher und englischer 
Sprache

Fallbeispiele im Buch,  
Lösungen auf www.veb.ch

Die Autoren, Peter Bertschinger und 
Rosmarie Seibold-Meier, beide mit lang-
jähriger internationaler Praxis, begnügen 
sich jedoch nicht mit einer theoretischen 
Betrachtung: Sie stellen die wichtigsten 
Konzepte mit praktischen Zahlenbeispie-
len dar. Die Lösungsvorschläge sind jeder-
zeit auf der Homepage von www.veb.ch 
abrufbar. 

Systematische Struktur

Jeder einzelne der rund 40 IFRS-/IAS-
Standards wird übersichtlich auf ein bis 
zwei Seiten vorgestellt, mit Nummer und 
Titel in deutscher (und englischer) Spra-
che. Anschliessend erhält der Leser einen 
Vergleich mit anderen relevanten Rech-
nungslegungs-Standards (Allgemeines 
Buchführungsrecht, Aktienrecht, Swiss 
GAAP FER, Börsenrecht, US GAAP, SEC-
Vorschriften). Und nicht zuletzt bietet das 
Fachbuch Aufgaben, Fallbeispiele (mit 
Zahlen) und einen IFRS-Abschlusstest mit 
100 Fragen.

Für Fachleute jeder Couleur

Dank den kurz gehaltenen Theoriegrund-
lagen und den fundierten, praxisorien-
tierten Fallbeispielen und Lösungen ist 
das Werk für all diejenigen geeignet, 
welche sich ein vertieftes, praxisnahes 
Verständnis über den heutigen Stand der 
IFRS-Rechnungslegung verschaffen wol-
len. Dazu gehören Fachleute im Finanz- 
und Rechnungswesen, Wirtschaftsprü-
fer, Treuhandexperten, Steuerexperten, 
Finanzchefs bzw. Chief Financial Officers 
und Controller, Wirtschaftsjournalisten 
und Finanzanalysten, Studierende an Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Kandi-
daten, die sich auf die Prüfung für Exper-
ten in Rechnungslegung und Controlling 
und Wirtschaftsprüfungen vorbereiten.

Neu im Buchhandel:
IFRS – Strukturierte Übersicht mit Fallbeispielen

IFRS – Strukturierte Übersicht mit Fall-
beispielen
Zusammenfassung und Aufgabensamm-
lung – mit über 200 Fragen und prakti-
schen Beispielen (Lösungsvorschläge auf 
www.veb.ch)
280  Seiten, gebunden, CHF 59.00
Mitglieder veb.ch erhalten 20% Ra-
batt und bei Bestellung beim veb.ch 
werden keine Portokosten verrech-
net.� nnn
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Roland Furger, lic. oec., dipl. Wirt-
schaftsprüfer, Partner bei Balmer-Etienne 
AG, Luzern

Mit der aktuellen Konjunkturkrise 
stellt sich zunehmend die Frage nach 
Wertbeeinträchtigungen im Anlage-
vermögen. Umso wichtiger ist dabei 
eine systematische Vorgehensweise.

In Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs 
verzeichnen Unternehmen Gewinne und 
bauen ihre Kapazitäten aus. Als Folge der 
Finanzkrise ist nun aber in einzelnen Bran-
chen die Nachfrage in den letzten Monaten 
regelrecht eingebrochen. Aufwand oder 
Kosten können zunächst mittels Personal-
abbau oder Einführung von Kurzarbeit re-
duziert werden. Im Rahmen der Abschluss- 
erstellung stellt sich jedoch zunehmend 
auch die Frage, ob und inwieweit sich für 
die Sachanlagen Wertbeeinträchtigungen 
ergeben.

Neubeurteilung der Sachanlagen 
nach Aktienrecht

Erstellt eine Unternehmung ihre Jahres-
rechnung nach Aktienrecht, so dürfen die 
Sachanlagen nach Art. 665 OR höchstens 
zum Anschaffungswert unter Abzug der 
notwendigen Abschreibungen bilanziert 
werden. Daher gilt es auch nach Aktien-
recht jährlich im Rahmen der Bilanzerstel-
lung, die notwendigen Abschreibungen 
und damit indirekt die Werthaltigkeit der 
Sachanlagen zu beurteilen. Damit kommt 
der Beurteilung der Werthaltigkeit auch 
bei Unternehmen, die nach Aktienrecht 
bilanzieren, in einer Phase eines absehbar 
längeren rezessiven Abschwungs erhöhte 
Bedeutung zu.

Neubeurteilung der Sachanlagen 
nach Swiss GAAP FER

Schliesst eine Gesellschaft oder ein Kon-
zern die Jahresrechnung nach Swiss GAAP 
FER ab, so sind allfällige Wertbeeinträchti-
gungen nach Swiss GAAP FER 20 zu be-
urteilen. Auf jeden Bilanzstichtag ist zu 
prüfen, ob Aktiven in ihrem Wert beein-
trächtigt sind. In Swiss GAAP FER 20 fin-
den wir ein für alle Aktiven anwendbares 
systematisches Konzept, um festzustellen, 
ob eine Wertbeeinträchtigung vorliegt. Es 
lässt sich von der Systematik her durchaus 
auch auf die rein aktienrechtliche Betrach-
tungsweise übertragen.

Anzeichen für Wertbeeinträchtigungen

Mindestens an jedem Bilanzstichtag ist zu 
prüfen, ob Anzeichen einer Wertbeein-
trächtigung vorliegen. In Anlehnung an 
Swiss GAAP FER 20.2 können sich aufgrund 
der aktuellen Konjunkturkrise sowohl für 
Abschlüsse nach Aktienrecht als auch nach 
Swiss GAAP FER folgende Indikatoren für 
eine Wertbeeinträchtigung ergeben: 
n	 negative Entwicklung der allgemeinen 

Konjunktur und damit der unterneh-
merischen Rahmenbedingungen

n	 Hinweise, dass aufgrund des wirt-
schaftlichen Abschwungs die budge-
tierten Umsätze nicht mehr erreicht 
werden können

n	 vorhandene Kapazitäten können auf-
grund von Umsatzeinbrüchen nicht 
mehr genutzt werden, womit den Ein-
richtungen für den Betrieb nicht mehr 
der ur-sprünglich vorgesehene Nutzen 
zukommt

n	 rapide angestiegenes Bonitätsrisiko 
von Forderungen und Finanzanlagen

Ermittlung des erzielbaren Wertes

Um abzuschätzen, ob eine Wertberichti-
gung vorliegt, wird der Buchwert mit dem 
sogenannten erzielbaren Wert verglichen. 
Der erzielbare Wert ergibt sich aus dem 
Netto-Marktwert und Nutzwert (es gilt der 
höhere Betrag / Swiss GAAP FER 20.4). 
Der Netto-Marktwert richtet sich nach 
dem Markt und stellt jenen Betrag dar, 
welcher durch den Verkauf von Vermö-
gensgegenständen vereinbart wird – ab-
züglich der damit verbundenen Verkaufs-
aufwendungen. 
Der Nutzwert ist ein interner Wert, den 
das Unternehmen selbst berechnet. Er 
errechnet sich aus dem Barwert der zu 
erwartenden künftigen Geldzu- und -ab-
flüsse aus der Nutzung des Aktivums. Da 
in der Praxis oft kein geeigneter Markt-
wert vorliegt, wird der erzielbare Wert 
meist aus dem betrieblichen Nutzwert 
abgeleitet. Intern erarbeitete Entschei-
dungsgrundlagen, wie Investitions- oder 
Spartenrechnungen, können als Basis zur 
Nutzwertberechnung dienen. 
Übersteigt der Buchwert den so errechne-
ten erzielbaren Wert, liegt eine Wertbe-
einträchtigung vor. 

Was in der Theorie einfach erscheint, 
stellt in der Praxis aber hohe Anforderun-
gen, weil die Berechnung des Nutzwerts 
eines Aktivums eine Einschätzung der zu-
künftigen Nutzungs- und Ertragsmöglich-
keiten verlangt. Gerade in der aktuellen 
Krise ist es aber extrem schwierig, einen 
auch nur einigermassen zuverlässigen Fi-
nanzplan zu erstellen.

Unterschiedliche Schlussfolgerung 
nach Aktienrecht und nach Swiss 
GAAP FER

Wie aufgezeigt, lässt sich die Systematik 
der Analyse von Wertbeeinträchtigungen 
nach Swiss GAAP FER durchaus auf die ak-
tienrechtliche Betrachtungsweise übertra-
gen. In der Schlussfolgerung hinsichtlich 
eines allfälligen Korrekturbedarfs kann die 
Anwendung von Swiss GAAP FER jedoch 
zu völlig anderen Ergebnissen führen als 
das Aktienrecht. Der wesentliche Unter-
schied liegt im Vorliegen von stillen Reser-
ven im aktienrechtlichen Abschluss, wel-
che vorwiegend aus steuerlichen Gründen 
gebildet worden sind und welche im Kri-
senfall als «Impairment-Polster» dienen. 
Gerade die in vielen Kantonen gewährten 
Möglichkeiten für Einmalabschreibun-
gen haben diese Polster in den letzten 
(wirtschaftlich guten) Jahren anwachsen 
lassen. Ebenso besteht nach Aktienrecht 
die Möglichkeit einer Gesamtbewertung 
innerhalb der gleichen Bilanzposition, 
womit es möglich ist, allfällige Wertbeein-
trächtigungen auf einzelnen Sachanlagen 
mit Unterbewertungen auf anderen Sach-
anlagen zu verrechnen. � nnn

Wertbeeinträchtigungen: Die Folgen der Konjunkturkrise

10_11_Rechnungslegung_Furger.indd   11 15.06.09   10:11





2·09 &
rechnungswesen

controlling 13

Rubrik · Titel ggg

Elimination von Schwachstellen: Die 
im Laufe der Dokumentation, der Selbst-
Beurteilung oder durch die unabhängige 
Prüfung identifizierten Schwachstellen 
im IKS müssen laufend korrigiert wer-
den. Der VR ist über den Status dieser 
Schwachstellen regelmässig (bspw. halb-
jährlich) zu informieren. 

Aktualisierung der Dokumentation: 
Prozessanpassungen erfolgen meist auf-
grund notwendiger Effizienz oder Quali-
täts-Optimierungen, personeller Wechsel, 
neuer Systeme oder Reorganisationen. 
Die Optimierung von Führungs- und ge-
wisser Supportprozessen wird dabei we-
niger systematisch durchgeführt als jene 
der Kernprozesse. Im Rahmen der Aktu-
alisierung der IKS-Dokumentation sollten 
alle Kontrolllücken offengelegt werden. 
Solche werden oft auch in den Schnitt-
stellen zwischen Support- und Kernpro-
zessen identifiziert, da im Rahmen des 
IKS der finanziellen Berichterstattung eine 
End-to-End Prozessbetrachtung erfolgt.  

Unabhängige Prüfungen: Das Kern-
stück des Betriebkonzepts ist der Nach-
weis darüber, dass die dokumentierten 
Kontrollen «gelebt» werden. Die Prüf-
handlungen für das IKS der finanziellen 
Berichterstattung werden auf Basis der 
dokumentierten Kontrollen durchge-
führt, durch eine Interne Revision oder 
unabhängige Stelle Es empfiehlt sich da-
her eine frühzeitige Klärung der formalen 
Anforderungen mit der Revisionsstelle, 
damit diese unabhängigen Prüfungen im 
Rahmen der Abschlussrevision berück-
sichtigt werden. 

Eine Ausweitung dieser Prüfhandlungen 
auf operationelle und Compliance Risiken 
bedarf der Abstimmung mit bestehenden 
Überwachungsfunktionen (Bsp. QM, RM 
etc.). Durch diese Abstimmung wird der 
oft zitierte «unternehmerische Nutzen» 
in Form von effektiven Verbesserungsvor-
schlägen, der erhöhten Transparenz und 
der Optimierung der Revisionskosten er-
reicht.

3. Quartal: 

Verbesserungsprozess: Kritische Schwach-
stellen müssen bis Ende des Geschäfts-
jahres behoben werden. Dazu gehören 
insbesondere  Schwachstellen, die auf 
wesentliche Risiken oder direkt auf den 
Jahresabschluss wirken. Massnahmen, 
deren Durchführung einen grösseren 

Rechnungslegung

Ressourceneinsatz verlangt, sollten im 
Rahmen des Budgetierungsprozesses be-
rücksichtigt werden. 

4. Quartal: 

Berichterstattung: Die Berichterstat-
tung an die Geschäftsleitung und sum-
marisch an den VR (Audit Committee) 
umfasst die Resultate der Zwischenrevi-
sion wie die Stati der Risikomassnahmen 
und IKS-Schwachstellen. Es empfiehlt 
sich, die IKS-Berichterstattung ins beste-
hende Management-Informationssystem 
einzubetten. Zu viele Einzelberichte und 
eine unterschiedliche Terminologie der 
verschiedenen Instanzen (IKS, Risikoma-
nagement, Compliance, Controlling oder 
Qualitätsmanagement) erschweren eine 
effektive Unternehmensführung und 
-überwachung. 

Ziel der Integration ist die einheitliche 
Nutzung bestehender Instrumente und 
Methoden, um eine hohe Qualität des 
IKS zu einem angemessenen Aufwand 
zu ermöglichen. Die Herausforderung 
besteht darin, das Zusammenspiel der 
Überwachungsinstrumente im betriebli-
chen Prozess pragmatisch umzusetzen. 
In einem ersten Schritt müssen daher die 
Verantwortlichkeiten definiert und politi-
sche Hemmschwellen reduziert werden.

Wie man Synergien optimal nutzt

Wir erläutern im Folgenden das Syner-
giepotential bezugnehmend auf den IKS-
Betriebszyklus: 

Risikobeurteilung: Für die Beurteilung 
sollen bereits bestehende Instrumente 
(Risikokategorisierung, Assessment etc.) 
angewendet werden. Die gezielte Aus-
richtung der internen Kontrollen auf alle 
operationellen und auch die übrigen Un-
ternehmensrisiken ist relevant für die Risi-
kobeurteilung. Diese hängt ab von einer 
korrekten Einschätzung des IKS (Netto-
Betrachtung).

Selbst-Evaluation durch Prozesseig-
ner: Die Selbstbeurteilung bedingt ein 
einheitliches Verständnis über Prozesse 
und Verantwortlichkeiten. Daher sollen 
vorhandene Instrumente des Q-Systems 
genutzt werden. Organisationen, deren 
Prozessmanagement ungenügend ent-
wickelt ist, können die Risikobeurteilung  
auch anhand eines ereignisbasierten  
Assessments durchführen. 

Elimination von Schwachstellen: Be-
reits vorhandene Prozesse der Qualitäts-
sicherung oder der Internen Revision sind 
wesentliche Quellen. Sie geben Auskunft 
über IKS Schwachstellen und sollten des-
halb einbezogen werden. 

Aktualisierung der IKS-Dokumentation: 
Im Rahmen bestehender Q-Systeme ist 
der Change Management Prozess ausge-
reift und daher anzuwenden. 

Unabhängige Prüfungen und Ver-
besserungsprozess: Diese Art der Beur-
teilung ist im KMU-Umfeld wenig oder 
nicht vorhanden. Bestehen keine unab-
hängigen Funktionen (z.B. Interne Revisi-
on), erweist es sich als zweckmässig und 
sehr effektiv, solche punktuellen Über-
prüfungen (z.B. Walkthrough-Prüfung 
oder Audits) an externe Spezialisten zu 
übertragen. Der Prüffokus sollte dabei 
auf das Risikoprofil der Unternehmung 
ausgerichtet werden. 

Berichterstattung: Die Prüfungsergeb-
nisse aus einer unabhängigen, risiko-
orientierten Beurteilung fliessen in die 
Managementberichterstattung ein und 
geben insbesondere dem VR die ge-
wünschte Sicherheit über das Funktionie-
ren des Internen Kontrollsystems.

Schlussfolgerung

Das IKS-Betriebskonzept ist an die Grösse 
und Komplexität der Unternehmung an-
zupassen. Die jährlichen Aktivitäten wer-
den optimalerweise in die bestehenden 
Prozesse (z.B. Planung / Budgetierung, 
Zielvereinbarungsgespräche etc.) einge-
bunden. Termine, Rollen und Verantwort-
lichkeiten sowie die interne Kommunika-
tion müssen definiert sein. 

Die Überführung des IKS von einem 
Projekt in einen laufenden Betrieb bean-
sprucht eine gute Koordination zur Ab-
stimmung der Überwachungsinstrumen-
te. Es empfiehlt sich, mit der Umsetzung 
des IKS-Betriebskonzepts spätestens im 
2. Quartal des ersten Betriebsjahres zu 
beginnen, damit das im Implementie-
rungsjahr aufgebaute IKS-Verständnis 
der Linie erhalten und die IKS-Anforde-
rungen in das Tagesgeschäft einfliessen.
Last but not least soll die Unternehmens-
leitung systematisch über das betriebli-
che Risikoprofil und somit zwingend 
auch über die Wirksamkeit des IKS infor-
miert werden.� nnn
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Andreas Bergmann, Prof. Dr., Leiter 
der Abteilung Public Sector an der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Winterthur; Stefan Berger, 
dipl. Experte in Rechnungslegung und 
Controlling, Betriebswirtschafter bei der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung, Bern.

Rechnungslegung

Das zweite IPSAS-Board Meeting 2009 
im Zeichen der Globalen Finanzkrise 
bringt uns wieder eine Vielzahl von 
Neuerungen und Präzisierungen, die 
wir Ihnen nachfolgend in der Über-
sicht vorstellen. 
	
Das zweite IPSAS-Board Meeting fand 
dieses Jahr auf Einladung des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) in Washing-
ton statt. Neben den üblichen Geschäften 
lag der Schwerpunkt auf der Diskussion 
der Konsequenzen der globalen Finanz-
krise auf die Rechnungslegung von Staa-
ten. Die vielfältigen Staatsinterventionen 
werden in der aktuellen Rechnungsle-
gung vieler Staaten nicht abgebildet, da 
es an Standards zu entsprechenden Fi-
nanzinstrumenten oder Garantien fehlt. 
In denjenigen Staaten, die Geschäftsban-
ken gänzlich übernommen haben, stellt 
sich zudem die Frage der Konsolidierung. 
Das beeinträchtigt die Transparenz und 
Vergleichbarkeit ganz wesentlich. Der 
IWF sieht einen dringenden Handlungs-
bedarf und hat deshalb eine gemeinsame 
Task-Force mit dem IPSAS-Board einge-
setzt. 

1. Rahmenkonzept  
(Conceptual Framework)

Zum ersten Consultation Paper sind 55 
Antworten, vor allem aus Europa, Nord-
amerika, Australien und Neuseeland, ein-
gegangen. Darunter auch eine Stellung-
nahme des schweizerischen SRS-CSPCP. 
Grundsätzlich stösst die Erstellung eines 
Rahmenkonzepts auf starke Zustimmung. 
Kontrovers wird die Nähe bzw. Distanz 
zum privaten IASB und dessen Rahmen-
konzept für die IFRS diskutiert. Tenden- 
ziell sind es die Stellungnahmen aus 
Grossbritannien sowie Australien/Neusee-
land, die zu viele Abweichungen befürch-
ten und im Gegensatz dazu diejenigen 
aus Kontinentaleuropa, Nordamerika, 
Asien und Afrika, die mehr Flexibiltät für 
sektorspezifische Besonderheiten wün-
schen. Das Board hat daraus in der Dis-
kussion geschlossen, dass der gewählte 
Weg wohl im Bereich einer global trag-
fähigen Lösung liegt. Zu Diskussionen 
führte ferner die mittlerweile deutliche 
Zeitverzögerung des IFRS Rahmenkon-
zepts, das entgegen der ursprünglichen 

Projektplanung nicht mehr als Vorlage zur 
Verfügung steht. Da seitens des IASB wei-
tere Verzögerungen um mehrere Jahre er-
wartet werden, hat sich das IPSAS-Board 
entschlossen, mit dem eigenen Projekt 
nicht zuzuwarten, sondern ungebremst 
fortzufahren.

Accountability im Zentrum: Hinsichtlich 
der Zielsetzung und der Nutzer (Objec-
tives and Users) der Finanzberichterstat-
tung ist ein hohes Mass an Zustimmung 
feststellbar. Besonders starken Konsens 
fand die Verwendung des Begriffs «Ac-
countability» in der Zielsetzung, die eine 
Abweichung von IFRS darstellt. Kontro-
vers ist einzig, ob der Legislative eine pri-
vilegierte Stellung eingeräumt wird oder 
ob sie nur einen unter verschiedenen Be-
nutzern darstellt. In der Diskussion zeig-
ten sich grosse Unterschiede zwischen 
verschiedenen Ländern und Kulturkrei-
sen. Eine generelle Privilegierung der le-
gislativen Nutzer in einem internationalen 
Rahmenkonzept ist deshalb unrealistisch. 
Umstritten war der Umfang (Scope), der 
gemäss dem Consultation Paper auch 
Leistungsinformationen und perspektivi-
sche Informationen umfasst. Hier gingen 
die Meinungen weniger geographisch 
auseinander; Unterschiede gab es viel-
mehr zwischen Antwortenden mit einem 
privatwirtschaftlichen und einem öffent-
lichen Hintergrund. Da die Antworten-
den mit einem öffentlichen Hintergrund 
einen weiteren Umfang befürworteten, 
fühlt sich das Board in seinem Vorschlag 
grundsätzlich bestätigt. Es ist jedoch tat-
sächlich zu klären, in welchem Verhältnis 
solche Teile zum klassischen Finanzbericht 
stehen und ob diese auch der Revision 
unterliegen. Wiederum auf starke Zu-
stimmung stiessen die Vorentscheide des 
IPSAS-Board zum Konsolidierungskreis 
und den qualitativen Charakteristiken. 
Dieses erste Consultation Paper wird nun 
bis zum Vorliegen aller vier Consultation 
Paper zur Seite gelegt. Es ist aber davon 
auszugehen, dass die meisten Aspekte in 
das Rahmenkonzept einfliessen werden, 
welches 2012 noch einmal in eine Ver-
nehmlassung geht. 

Comprehensive Income als Brücke 
zwischen Accounting und Finanzsta-
tistik:  Ein bereits sehr weit gediehener 

Entwurf des zweiten Consultation Paper 
wurde vor allem redaktionell diskutiert. 
Inhaltlich war insbesondere der Entscheid 
von Interesse, den «Comprehensive In-
come Approach» aus IFRS/FRS, der zwi-
schen Überschüssen/Defiziten einerseits 
und Wertveränderungen andererseits un-
terscheidet, mit der Trennung von Trans-
aktionen und «other economic flows» in 
der Finanzstatistik in Verbindung zu set-
zen. Dies ist ein weiterer Schritt hin zur 
Konvergenz sowohl mit IFRS als auch mit 
der Finanzstatistik.

Fair Value Diskussion: Ein weiterer 
weit fortgeschrittener Entwurf zum drit-
ten Consultation Paper mit der Thema-
tik «Bewertung» wurde ein erstes Mal 
im Board diskutiert. Der Entwurf hat im  
IPSAS-Board, aber auch im privatwirt-
schaftlichen Umfeld, starke Zustim-
mung gefunden. Die gute Resonanz ist 
insbesondere darauf zurückzuführen, 
dass er im Streit um den Fair Value eine 
sehr nüchterne Position einnimmt und 
mit starken Argumenten Klarstellungen 
in beide Richtungen bietet. Der Autor 
Andrew Lennart (Staff UK-ASB) macht 
deutlich, dass der Zweck der Finanzbe-
richterstattung Einfluss auf die Bewer-

IPSAS Aktuell:  
Aus dem Arbeitsprogramm des IPSAS-Boards
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Stephan Glanz, Dr. oec. HSG, dipl. Wirt-
schaftsprüfer, ist zugelassener Revisions-
experte und Dozent an der Hochschule 
für Wirtschaft Zürich, HWZ.

Wie Sie wissen, achtet veb.ch stets auf 
die Aktualisierung der Ausbildungen und 
Schriften in unserer Branche. Entspre-
chend freuen wir uns, Ihnen heute ge-
meinsam mit dem orell füssli Verlag eine 
spannende Neuerscheinung und einen 
neu konzipierten Zertifikats-Lehrgang 
vorzustellen. Thema: Die Konzernrech-
nung.

Jahresabschlüsse heute und morgen

Mit der bevorstehenden OR-Revision soll 
die Befolgung eines «anerkannten Stan-
dards» bei Konzernrechnungen zwin-
gend werden. Doch bereits heute ist es 
Zeit für die Erarbeitung klarer Richtlinien. 
Mit den Worten des Autors und Referen-
ten Stephan Glanz ausgedrückt: 

«Weil sich das geltende OR bei der 
Konzernrechnung mit dem Verweis auf 
Grundsätze ‹ordnungsmässiger Rech-
nungslegung› weitgehend begnügt, gilt 
es, diese Grundsätze herauszuarbeiten 
sowie die Anforderungen von IFRS und 
Swiss GAAP FER aufzuzeigen.» 

Vom Experten für Experten

Glanz tut dies ausführlich in «Die Kon-
zernrechnung. Erstellung konsolidierter 
Abschlüsse für Schweizer Unternehmen». 
Dabei beleuchtet er das Thema durch-
wegs aus der Sicht des Experten, denn 
Konzernabschlüsse durchziehen seinen 
Berufsweg wie ein roter Faden  – von der 
Dissertation hin zur täglichen Arbeit bis 
zu Gutachten und Referaten. 

Das vorliegende Buch ist denn auch keine 
Einführung in die Konsolidierungstechnik, 
sondern elementares Verständnis wird 
vorausgesetzt. Es richtet sich an gestan-
dene und angehende Finanzfachleute, 
seien es Verantwortliche im Rechnungs-
wesen, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, 
Berater, Kapitalgeber, Behördenvertreter, 
Medienschaffende, Lehrende oder Stu-
dierende. 

Praxis zur Theorie: Der veb.ch Lehr-
gang zum Thema 

Für die oben genannten Fachleute, wel-
che sich praktisch mit dem Thema ausei-
nander setzen möchten, empfehlen wir 
unseren neuen Zertifikatslehrgang «Kon-
zernrechnung – Grundlagen unter Be-
rücksichtigung aktueller Entwicklungen.»

Der Kurs beginnt am 21. August 2009 im 
veb.college in Zürich und erstreckt sich 
über sieben Nachmittage. Er befähigt die 
Teilnehmenden, Konsolidierungsgrund-
lagen in der Praxis einzuführen, anzu-
wenden, zu analysieren und zu verstehen 
– und dies nach OR, Swiss GAAP FER und 
IFRS. Die Zertifikatsprüfung ist freiwil-
lig. Für weitere Infos besuchen Sie bitte 
www.veb.ch, oder Sie rufen uns einfach 
an: 043 336 50 30 

Die Konzernrechnung
Erstellung konsolidierter Abschlüsse 
für Schweizer Unternehmen
200 Seiten, gebunden
CHF 59.00
Mitglieder veb.ch erhalten 20% Ra-
batt und bei Bestellung beim veb.ch 
werden keine Portokosten verrech-
net. � nnn

Jetzt als Buch und Lehrgang: Die Konzernrechnung für 
Schweizer Unternehmen auf den Punkt gebracht.
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+ Unsere Spezialisierung: Fachlich qualifizierte Kandidaten und herausfordernde Stellen.

+ Unser Know-How: Erkennen und Erfüllen Ihrer Bedürfnisse mit fachspezifischer Betreuung.

+ Unser Markenzeichen: Individuelle Beratung und massgeschneiderte Lösungen.

+Der Spezialist für Stellen im 
 Finanz- und Rechnungswesen

Unser
Netzwerk ist 
Ihr grösstes 
Plus!

Komplettes

Stellenangebot

im Internet

Basel  •  Bern  •  Biel  •  Freiburg  •  Genf  •  Lausanne  •  Luzern  •  Neuenburg  •  Olten  •  St. Gallen  •  Zürich

Steuern

Felix Geiger, Rechtsanwalt, MWST-Experte 
FH, Partner der VAT Consulting AG, Basel/
Zürich

Am 12. Feb. 2008 hat der Rat der Eu-
ropäischen Union beschlossen, die 
derzeit geltende Mehrwertsteuer-Sys-
temrichtlinie (Richtlinie 2006/112/EG; 
MwStSystRL) mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2010 zu ändern.

Die Änderungen betreffen vorab den Ort 
der Dienstleistung sowie den Mechanis-
mus der umgekehrten Steuerschuldner-
schaft (sog. Reverse-Charge-Verfahren). 
Gleichzeitig wurden auch die Vorschrif-
ten über die Erstattung der Mehrwert-
steuer (Richtlinie 2006/112/EG) an nicht 
im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern 
in einem anderen Mitgliedstaat ansässige 
Steuerpflichtige geändert. Ziel: das Er-
stattungsverfahren zu vereinfachen und 
zu beschleunigen. Es werden gesetzliche 
Fristen gesetzt, innert denen die Entschei-
dungen über die Erstattungsanträge den 
Unternehmen mitzuteilen sind. Dritt-
landsunternehmer sind von dieser Richt-
linienänderung nicht betroffen.
Um eine korrekte Anwendung der Mehr-
wertsteuer auf Dienstleistungen, die dem 
Reverse-Charge-Verfahren unterliegen, 
sicherzustellen, wird der Informationsaus-
tausch zwischen den Mitgliedstaaten mit 
einer entsprechenden Verordnung weiter 
ausgebaut.

Richtlinie 2008/8/EG des Rates  
vom 12. Februar 2008

Grundregel
Die MwStSystRL in der heute geltenden 
Fassung sieht als Grundregel vor, dass 
Dienstleistungen – vorbehältlich anders-
lautender Bestimmungen – am Sitz des 
leistenden Unternehmers als erbracht 
gelten (sog. Unternehmerortprinzip).

Ab 1. Januar 2010 gilt es, zwischen Leis-
tungen an Steuerpflichtige (B2B) und 
Leistungen an Nichtsteuerpflichtige (B2C) 
zu unterscheiden. Im B2B-Bereich sieht 
die MwStSystRL neu als Grundregel vor, 
dass Dienstleistungen als am Sitz des Leis-
tungsempfängers erbracht gelten (sog. 
Empfängerortprinzip). Leistungen an 
Nichtsteuerpflichtige gelten wie bis anhin 
als am Sitz des leistenden Unternehmers 
erbracht. Beide Regeln gelten vorbehält-
lich anderslautender Bestimmungen.

EU und MWST: Neues im Paket 2010

Spezialregelungen

Daneben sieht die neue, ab 1. Januar 
2010 geltende MwStSystRL diverse Spe-
zialregelungen vor. Unveränderte Regeln 
gelten für: 
n 	Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit Grundstücken
n	Dienstleistungen in Form von Perso-

nenbeförderungsleistungen
n	 Dienstleistungen auf dem Gebiet der 

Kultur, der Künste, des Sports, der 
Wissenschaft, des Unterrichts, der Un-
terhaltung und ähnliche Veranstaltun-
gen

Neue spezielle Regeln gelten für:
n	 von Vermittlern erbrachte Dienstlei-

stungen
n	 (innergemeinschaftliche) Güterbeför-

derungsleistungen
n	 Nebentätigkeiten zur Beförderung
n	 Begutachtung von beweglichen Ge-

genständen und Arbeiten an solchen 
Gegenständen

n	 Restaurant- und Verpflegungsdienst-
leistungen

n	 Vermietung von Beförderungsmitteln
n	 elektronisch erbrachte Dienstleistun-

gen

Die Neuerungen führen jedoch nicht 
zwingend dazu, dass die Besteuerung der 
oben aufgelisteten Dienstleistungen (im 
Vergleich zur heute geltenden MwStSys-
tRL) an einem anderen Ort erfolgt.� nnn

Weiterbildungsangebote 2009
Freitag, 11. September bis 27. November

EU-MWST, Zertifikatslehrgang

Werden Sie ein Experte in der EU-MWST 
und lernen Sie an sieben Nachmittagen 
alles Wichtige. Mit der freiwilligen Prü-
fung erwerben Sie das Zertifikat von  
veb.ch, welches in der Wirtschaft einen 
hohen Bekanntheitsgrad hat.

Mittwoch, 4. November

EU-MWST: Einführung und Neuerungen

2010 mit den Schwerpunkten:
n	 Unterschiede EU – Schweiz
n	 Registrierungsverfahren
n	 Innergemeinschaftliche Leistungen
n	 Reverse Charge-Verfahren
n	 Zusammenfassende Meldung

Alle Infos zu diesen Angeboten unter www.veb.ch, Veranstaltungen, oder rufen Sie 
uns an: 043 336 50 30
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Steuern

Überprüfung des Systems des Beteili-
gungsabzugs

Das heutige System des Beteiligungs-
abzugs, das Nachteile bei Dividenden-
ausschüttungen in Verlustsituationen 
(Beteiligungserträge vermindern die 
steuerlichen Verlustvorträge im selben 
Mass wie die anderen Gewinne einer 
Gesellschaft) in sich birgt, soll überdacht 
werden. Eine Anpassung an internatio-
nal übliche Systeme würde unser Steuer- 
system im internationalen Rahmen ver-
ständlicher machen und den erwähnten 
Nachteil beseitigen.

Fazit

Die Reformvorschläge der Landesregie-
rung sind allesamt zu begrüssen. Es bleibt 
zu hoffen, dass die politischen Kräfte 
die vorgeschlagenen Reformschritte un-
terstützen und auch die Kantone über 
ihren Schatten zu springen vermögen. 
Wir erwarten mit Spannung die vom 
Eidgenössischen Finanzdepartement zu 
erarbeitende Vernehmlassungsvorlage 
und die daraus resultierenden politischen 
Diskussionen.� nnn

den Standort Schweiz für Unternehmen 
attraktiver gestalten und so das Steuer-
aufkommen mittelfristig erhöhen sowie 
neue hoch qualifizierte Arbeitsplätze 
schaffen.

Anpassungen bei den kantonalen 
Holding- und Verwaltungsgesell-
schaften

Bei diesen Vorschlägen fällt vor allem ins 
Gewicht, dass Holdinggesellschaften ge-
wisse Geschäftstätigkeiten nicht mehr 
ausüben können. Sie würden damit zu 
«echten Holdinggesellschaften». Damit 
soll Kritikern aus dem Ausland Wind 
aus den Segeln genommen werden und 
damit eine internationale Anerkennung 
solcher Gesellschaften gestärkt werden. 
Aber auch aus steuersystematischen 
Gründen wäre eine solche Reform zu 
begrüssen.

Ferner wird überlegt, ob in- und auslän-
dische Erträge bei «gemischten Gesell-
schaften» steuerlich gleich behandelt 
werden können. Diese Massnahme wür-
de sicherlich auch die internationale An-
erkennung solcher Gesellschaften stärken 
und damit die ausländische Kritik vermin-
dern. Ob solche Modelle allerdings die 
Zustimmung der Kantone finden werden, 
ist fraglich. Zudem hat sich gezeigt, dass 
eine einheitliche Besteuerung der Gewin-
ne finanzpolitisch nicht verkraftbar wäre 
und gravierende Auswirkungen auf die 
Kantone sowie auf die Neugestaltung des 
Finanzausgleichs nach sich ziehen würde.

Möglichkeit der Kantone, auf die 
Kapitalsteuer zu verzichten

Die Vorschrift, dass die Kantone eine Ka-
pitalsteuer zu erheben haben, soll aus 
dem Steuerharmonisierungsgesetz gestri-
chen werden. Die Kantone sollen aber das 
Recht behalten, eine solche Steuer einzu-
fordern. Es ist jedoch anzunehmen, dass 
durch den interkantonalen Steuerwettbe-
werb diese Steuer nach und nach gänz-
lich verschwinden wird, was natürlich die 
Position der Schweiz im internationalen 
Steuerwettbewerb stärken würde, zumal 
die meisten anderen OECD-Staaten keine 
Kapitalsteuer mehr erheben.

Martin Loosli, dipl. Steuerexperte, Steuer- 
und Unternehmensberatung.

Um die in der Schweiz tätigen Unter-
nehmen von unnötigen Steuerlasten 
zu befreien, hat der Bundesrat letz-
ten Dezember beschlossen, weitere 
Reformschritte bei der Besteuerung 
von Unternehmen vorzunehmen. 

Mit den anstehenden Reformen will die 
Landesregierung auch die Position der 
Schweiz im internationalen Steuerwett-
bewerb stärken und gleichzeitig die Pro-
bleme im Rahmen des Steuerstreits mit 
der EU reduzieren. Folgende Massnamen 
wurden vorgeschlagen und durch eine 
vom Bundesrat eingesetzte Arbeitsgrup-
pe geprüft:

n	 die Abschaffung der Emissionsabgabe
n	 die Beseitigung steuerlicher Hindernis-

se bei der Konzernfinanzierung
n	 Anpassungen bei den kantonalen Hol-

ding- und Verwaltungsgesellschaften
n	 die Möglichkeit der Kantone, auf die 

Kapitalsteuer zu verzichten
n	 die Überprüfung des Systems des Be-

teiligungsabzugs

Abschaffung der Emissionsabgabe

Die Emissionsabgabe wirkt sich auf Ei-
genkapital investitionshemmend aus und 
behindert als Steuer auf Fremdkapital 
die Finanzierungstätigkeit vor allem von 
internationalen Konzernen. Deshalb soll 
sie abgeschafft werden: dies umso mehr, 
als die Schweiz eines der wenigen Län-
der des OECD-Raums ist, welches eine 
Emissionsabgabe überhaupt noch erhebt, 
was die Position unseres Landes im inter-
nationalen Steuerwettbewerb erheblich 
schwächt.

Beseitigung steuerlicher Hindernisse 
bei der Konzernfinanzierung

Die Erhebung der Verrechnungssteuer 
sowie der Stempelabgabe (Umsatzabga-
be auf Effektenhandel) im Rahmen der 
Finanzierungstätigkeit im Konzernge-
füge verhindert teilweise wirtschaftlich 
sinnvolle Transaktionen und vermindert 
die Flexibilität der Unternehmen. Eine 
Abschaffung der Erhebung dieser Steu-
ern auf solchen Transaktionen würde 

Unternehmenssteuerreform III: Vorschläge des Bundesrats
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Wichtigster Punkt nebst der korrekten/
sicheren elektronischen Aufbewahrung 
und Verfügbarkeit der Geschäftsdoku-
mente ist die Gewährleistung der Prüf-
spur. Die elektronisch abgespeicherten 
Ausfuhrdokumente müssen einwandfrei 
und ohne grösseren Zeitaufwand den 
entsprechenden steuerfreien Kunden-
rechnungen zuordenbar sein. Umgekehrt 
muss anhand der Rechnung jederzeit 
und ohne grössere Aufwendungen das 
entsprechende Ausfuhrdokument beige-
bracht werden können. Neu und hilfreich 
ist, dass bereits bei der Erfassung der De-
klaration mittels e-dec Export, also noch 
vor dem Grenzübertritt der Waren, eine 
eindeutig identifizierbare Veranlagungs-
nummer vergeben wird. Der Steuerpflich-
tige erhält neu die Möglichkeit, diese 
Identifikationsnummer bereits in seinen 
Warenbegleitpapieren und/oder spätes-
tens bei der Erstellung der Kundenrech-
nung anzugeben und kann so die Ver-
bindung zwischen Ausfuhrnachweis und 
steuerfreier Rechnung sicher stellen. Die 
elektronische Veranlagungsverfügung 
Import (eVV Import) ist möglicherweise 
bereits per 1.1.2010 verfügbar.� nnn

vor auf dem herkömmlichen Weg und via 
Spediteur vornehmen. Die Anschaffung 
einer eigenen Software ist in diesem Falle 
kaum lohnend.
Die Umstellung auf e-dec Export im Un-
ternehmen bedarf einer gewissen Vorbe-
reitungszeit. Soll ein nahtloser Übergang 
von VAR auf e-dec Export gewährleistet 
sein, sind insbesondere folgende Punkte 
zu berücksichtigen:
n	 Kosten/Nutzen; Abwägung einer ei-

genen Software vs. Lösung mit dem 
Spediteur

n	 Auswahl der geeigneten Software
n	 Erfassung der Prozesse, ev. Anpassung 

der Prozesse im Zusammenhang mit 
der Ausfuhrabwicklung

n	Antrag an die EZV zur Registrierung
n	Interne Tests auf der Abnahmeumge-

bung (Test-Umgebung).

Elektronische Veranlagungsverfügung 
e-dec Export (eVV)

Im Hinblick auf die oft thematisierte Pro-
blematik der Ausfuhrnachweise zwecks 
Befreiung der Warenlieferungen von 
der MWST (Art. 20 MWSTG) bringt die 
elektronische Exportlösung ebenfalls er-
hebliche Vorteile. Unverändert bleibt die 
Nachweispflicht für Lieferungen ins Aus-
land mittels zollamtlichen Papieren für die 
Steuerbefreiung. Durch die elektronische 
Verfügbarkeit der Dokumente wird die 
Hürde für einen lückenlosen Nachweis 
durch den Steuerpflichtigen jedoch tiefer. 
Die Zolldokumente werden bei der EZV 
während 11 Jahren sicher aufbewahrt 
und können jederzeit durch das Unter-
nehmen (sofern eigens angemeldet für 
e-dec Export) und/oder den Spediteur 
abgerufen werden. Diese Dienstleistung 
ist kostenlos. Die Verfügbarkeit der elekt-
ronischen Ausfuhrnachweise bei der EZV 
entbindet jedoch die Steuerpflichtige 
nicht von deren Aufbewahrungspflichten 
nach den Bestimmungen der Geschäfts-
bücherverordnung GeBüV. Eine Weisung 
der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) zu den 
Anforderungen bezüglich Aufbewahrung 
der Ausfuhrdokumente liegt noch nicht 
vor. Die ESTV kann jedoch im Rahmen 
ihrer Kontrollen bei den Steuerpflichtigen 
auch eigens auf die elektronischen Doku-
mente bei der EZV zugreifen.

Markus Metzger, Betriebsökonom FH, 
MWST-Experte FH, dipl. Steuerexperte, 
Partner und Niederlassungsleiter BDO Vi-
sura Zug und Produktleader MWST BDO 
Visura Schweiz, Dozent für MWST-Recht an 
verschiedenen Lehrinstitutionen und Fach-
autor

Neues Mehrwertsteuergesetz (MWSTG)

Zur Zeit beraten National- und Stän-
derat das neue Mehrwertsteuergesetz 
(MWSTG), welches ja bekanntlich in einen 
Teil A und einen Teil B gesplittet wurde. 
Aufgrund des bisherigen Beratungsver-
laufes scheint es wahrscheinlich zu sein, 
dass die Einführung des Teils A des neuen 
Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG) mit 
rund 50 Gesetzesänderungen bereits per 
1.1.2010 stattfinden wird, also vorgezo-
gen wird.
Zusammen mit der allfällig in der Volks-
abstimmung vom September 2009 be-
schlossenen Steuersatzerhöhung hätten 
die mehrwertsteuerpflichtigen Unterneh-
mungen einen ziemlich grossen Umstel-
lungsbedarf per 1.1.2010.

IDEE – die IDeale Elektronische Ex-
portlösung der Eidg. Zollverwaltung

Die ideale elektronische Exportlösung 
– Verabschiedung vom VAR
Seit dem 5. Januar 2009 steht den Kunden 
der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) 
im Rahmen der Plattform e-dec Export eine 
vollständig elektronische Exportlösung zur 
Verfügung. Das Projekt IDEE (ideale elekt-
ronische Exportlösung) ist somit nach einer 
intensiven Test-Phase nun in der Realisie-
rung und für alle Exporteure verfügbar. Die 
Teilnahme an e-dec Export bedingt die An-
schaffung einer entsprechenden Software. 
Es sind diverse Software-Produkte von 
verschiedenen Anbietern auf dem Markt 
vorhanden. Für Unternehmen mit regel-
mässigen Lieferungen ins Ausland ist eine 
direkte Teilnahme an e-dec Export mittels 
eigener Software prüfenswert. Dadurch 
kann ein grosser Teil der Abfertigung 
durch den Exporteur selber vorbereitet 
werden. Für Unternehmen, welche bisher 
die Vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR) 
angewendet haben, ist eine Umstellung 
auf e-dec Export nach erneuter Verlänge-
rung bis Ende März 2010 zwingend. Die 
VAR-Bewilligung und die damit verbunde-
nen Vereinfachungen verfallen nach die-
sem Zeitpunkt. Mit der Anwendung von 
e-dec Export entfällt neu die monatliche 
Erstellung der VAR-Listen. Unternehmen 
mit gelegentlichen Ausfuhrlieferungen 
können die Ausfuhrabfertigung nach wie 

MWST-Corner News

Steuern
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Dr. Jörg Altmann und Prof. Dr. Dieter 
Pfaff, beide Institut für Rechnungswesen 
und Controlling der Universität Zürich.

Revision

Welchen Einfluss haben Risiko-Fakto-
ren auf Revisionshonorare? Die Auto-
ren bieten uns eine spannende Ana-
lyse aus Schweizer Sicht, basierend 
auf Anfragen bei 103 vergleichbaren 
Schweizer Instituten.

«Buchprüfer-Branche in Angst: Subpri-
me-Bankrotteur verklagt KPMG» – so ti-
telte die Financial Times Deutschland in 
ihrer Onlineausgabe vom 2. März 2009. 
Der Insolvenzverwalter des Hypotheken-
finanzierers New Century Financial, des-
sen Kollaps im April 2007 die Kreditkrise 
einläutete, reichte tags zuvor eine Scha-
denersatzklage gegen KPMG in Höhe von 
US $ 1 Mrd. ein. Der Vorwurf: KPMG soll 
Probleme und Risiken in den Bankbilan-
zen übersehen haben. 

Risikoreiche Bankenprüfung auch bei 
uns ein Thema

Gesetzliche Abschlussprüfungen wer-
den nicht erst seit dem eben zitierten 
Fall von negativen Schlagzeilen beglei-
tet. Besondere Bedeutung aus Schweizer 
Sicht nimmt hierbei die noch anhängige 
Schadenersatzklage gegen Ernst & Young 
im Zusammenhang mit der Banque Can-
tonale de Genève ein. Dies liegt zum 
einen daran, dass dem Abschlussprüfer 
aufgrund des in der Schweiz praktizier-
ten dualen Aufsichtssystems im Rahmen 
der Bankenüberwachung ein hoher Stel-
lenwert zukommt. Zum anderen erregt 
der Fall Aufsehen, weil es sich bei der 
Schadenersatzklage in Höhe von CHF 3 
Mrd. um einen so genannten Megacase 
handelt. Die Klage basiert auf Art. 755 
Obligationenrecht (Revisionshaftung) 
und geht auf die Korrektur des Jahresab-
schlusses für das Geschäftsjahr 1999 zu-
rück: Rund vier Wochen nach Bekanntga-
be des Geschäftsergebnisses mussten die 
zweifelhaften Kredite von CHF 1.5 Mrd. 
auf CHF 6.6 Mrd. erhöht werden.

Zielsetzung der Untersuchung

Vor diesem Hintergrund untersuchten 
die Autoren den Zusammenhang zwi-
schen den Revisionshonoraren und dem 
spezifischen Risiko der Kantonalbanken, 
Regionalbanken und Sparkassen für 

das Geschäftsjahr 2005. Ziel war es, die 
Auswirkung der mandantenspezifischen 
Risiken und der damit einhergehenden 
Bilanzstruktur auf die den Banken in 
Rechnung gestellten Revisionshonorare 
zu analysieren.

Betrachtete Bankengruppe

Die Schweiz besteht aus einer sehr he-
terogenen Bankenlandschaft, was ins-
besondere auf die unterschiedlichen 
Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit der 
einzelnen Banken und Bankengruppen 
zurückzuführen ist. Folglich unterschei-
den sich sowohl die Zusammensetzung 
der Bilanzsumme als auch der Anteil 
des Prüfungsaufwands zwischen den 
einzelnen Bankengruppen. So variiert 
beispielsweise der Anteil in Stunden für 
die Prüfung des Zinsgeschäfts zwischen 
2.7% bei den Privatbankiers und 24.5% 
bei den Kantonalbanken. Um ein homo-
genes Sample zu erhalten, wurden daher 
nur die Kantonalbanken, Regionalbanken 
und Sparkassen näher untersucht, wäh-
rend die verbleibenden Bankengruppen 
aus diversen Gründen ausgeklammert 
wurden.

Ausgeklammerte Bankengruppen

Die Gruppe der Grossbanken wurde 
ausgespart, da UBS und CSG zum ei-
nen aufgrund der bedeutenden Invest-
mentbanking-Sparten über ein anderes 
Risikoexposure verfügen als die verblei-
benden Institute. Zum anderen gehören 
sie zur Minderheit jener Banken, welche 
nach US-GAAP/IFRS bilanzieren, weshalb 
ein Vergleich mit Banken, die nach den 
Richtlinien der EBK zu den Rechnungs-
legungsvorschriften der Art. 23 bis 27 
Bankenverordnung bilanzieren, nicht un-
eingeschränkt möglich ist. 
Bei den Raiffeisenbanken steht aufgrund 
der Organisationsstruktur und Rechts-
form das Genossenschaftsprinzip und 
nicht die Gewinnmaximierung im Vorder-
grund, weshalb diese Bankengruppe für 
die weitere Untersuchung ebenfalls aus-
geschlossen wurde. 
Ferner waren die Filialen ausländischer 
Banken und die Privatbankiers auszu-
klammern. Bei Ersteren liegt dies daran, 

dass ein Grossteil der Revisionshonora-
re bei der Konzernobergesellschaft im 
Ausland anfällt. Letztere wiederum sind 
aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit nicht 
zur Offenlegung des Jahresabschlusses 
verpflichtet, weshalb kein hinreichendes 
Datenmaterial zur Verfügung stand. 
Bei der Gruppe der übrigen Banken 
schliesslich handelt es sich gemäss der 
Schweizer Nationalbank um eine Auf-
fanggruppe für all jene Banken, welche 
keiner der anderen Kategorien zugeord-
net werden können.

103 angefragte Institute

Die verbleibenden Kantonalbanken, Re-
gionalbanken und Sparkassen umfass-
ten zum Stichtag 103 Institute. Da nicht 
alle diese Banken den Geschäftsbericht 
sowie die für die Untersuchung notwen-
digen Daten elektronisch zur Verfügung 
stellten, fand – sofern notwendig – eine 
Erhebung im Rahmen einer Umfrage 
statt. Bei den Kantonalbanken betrug 
die Rücklaufquote 96%, bei den Regio-
nalbanken und Sparkassen 46%. Diese 
Rücklaufquote mag gering erscheinen. 
Sie liegt jedoch deutlich über dem für die 
Schweiz sonst üblichen Wert vergleichba-
rer Untersuchungen von rund 33%. Diese 
hohe Rücklaufquote scheint ein offenbar 
grosses Interesse an den Revisionshono-
raren im Allgemeinen und an einer empi-
rischen Auswertung derselben im Beson-
deren anzuzeigen.

Risiko als Kostenfaktor? Revisionshonorare bei Kantonal-
banken, Regionalbanken und Sparkassen in der Schweiz
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ditätsvorschriften aus Sicht der Revisions-
gesellschaft deutlich einfacher. Hat – im 
Umkehrschluss – eine Bank nur ein ge-
ringes Liquiditätspolster, so muss die Di-
versifikation im Rahmen der ergebnisori-
entierten Prüfungshandlungen intensiver 
und detaillierter geprüft werden.

Honorare und operationelle Risiken

Das operationelle Risiko wurde anhand 
des Personalaufwands im Verhältnis zum 
Gesamtaufwand untersucht und weist 
neben einer statistischen Signifikanz ein 
positives Vorzeichen auf. Dieses Ergebnis 
ist konsistent mit der Tatsache, dass mit 
zunehmender Bankengrösse die Anzahl 
an spezialisierten Produkten sowie kom-
plexen Geschäftsvorfällen steigt. Dies hat 
seitens der Bank eine höhere Nachfrage 
nach qualifizierteren Mitarbeitern und so-
mit steigende Personalkosten zur Folge. 
Seitens der Revisionsgesellschaft bedarf 
es einer aufwändigeren und somit kos-
tenintensiveren Abschlussprüfung.

Honorare und Eigenkapitalrentabilität

Auch bezüglich der Eigenkapitalrentabili-
tät zeigt sich ein positiver Zusammenhang 
zum Revisionsaufwand. Dies kann einer-
seits so interpretiert werden, dass der Re-
visionsaufwand höher ist, wenn die Bank 
nur über das minimale, gesetzlich vorge-
schriebene Eigenkapital verfügt. Ande-
rerseits kann der Revisionsaufwand dann 
grösser sein, wenn ein aussergewöhnlich 
hoher Jahresgewinn erzielt wird. 
Nachdem Ersteres aufgrund der detail-
lierten Vorgaben seitens des Gesetz- und 
Verordnungsgebers sowie der EBK (seit 
1. Januar 2009: FINMA) auszuschliessen 
ist, muss die Ursache im Jahresgewinn zu 
suchen sein. Eine mögliche Erklärung ist, 
dass ein hoher Jahresgewinn auf speziali-
sierte Produkte und komplexe Geschäfts-
vorfälle mit einer höheren Gewinnmarge 
und einem damit einhergehenden höhe-
ren Geschäftsrisiko zurückgeführt wer-
den kann. Die Zunahme der Institutsgrös-
se wie auch des mandantenspezifischen 
Geschäftsrisikos bedarf dann seitens der 
Revisionsgesellschaft einer detaillierteren 
und somit aufwändigeren Abschlussprü-
fung. 

Staatsgarantie ohne Einfluss

Wie unsere Untersuchung weiter zeigt, 
geht von einer unbeschränkten Staatsga-
rantie kein signifikanter Einfluss auf die 

Revision

Honorare und Kreditausfallrisiken

Interessant ist zunächst, dass eine Bank 
von geringeren Revisionshonoraren aus-
gehen kann, wenn sie prozentual stärker 
im Hypothekargeschäft engagiert ist. Dies 
ist konsistent mit der Eigenschaft des Hy-
pothekengeschäfts, das im Vergleich 
zum Konsumentenkreditgeschäft eine 
geringere Ausfallquote und im Falle eines 
Kreditausfalls ein geringeres Verlustrisiko 
hat. 
Im Umkehrschluss steigen die Revisions-
honorare für jene Banken, deren Kre-
ditportfolio zu einem höheren Anteil 
über keine oder keine hypothekarische 
Deckung verfügt. Ebenfalls signifikant, 
jedoch mit positivem Vorzeichen, ist der 
Einfluss gefährdeter Forderungen auf die 
Revisionshonorare. Dementsprechend 
steigen die Revisionshonorare, je höher 
der Anteil der gefährdeten Forderungen 
im Verhältnis zur Bruttoausleihe ist. Die-
ses positive Ergebnis war erwartet wor-
den, da ein überdurchschnittlich hoher 
Anteil an gefährdeten Forderungen einer 
intensiveren Prüfung der einzelnen Kre-
ditengagements wie auch der Richtlinien 
für die Kreditvergabe bedarf. 

Honorare und Zins-  
sowie Liquiditätsrisiken

Stellvertretend für das Marktrisiko unter-
suchten wir das Zinsrisiko, welches nach 
dem Kreditrisiko das für Banken zweit-
wichtigste Risiko repräsentiert. Erwar-
tungsgemäss sind die Revisionshonorare 
umso geringer, je geringer der Differenz-
betrag zwischen dem Umlaufvermögen 
und dem Fremdkapital im Verhältnis zur 
Bilanzsumme ist. Andererseits hat eine 
Zunahme des Liquiditätsrisikos einen An-
stieg der Revisionshonorare zur Folge. 
Dies beruht darauf, dass im Rahmen der 
Aufsichtsprüfung neben der Einhaltung 
der Liquiditätsvorschriften auch die Ri-
sikoverteilungsvorschriften zu testieren 
sind. Dabei gilt es, eine adäquate Diver-
sifikation der Refinanzierungsinstrumente 
wie auch der Märkte sicher zu stellen. Der 
Grund: Unter Stressbedingungen gilt es, 
genügend Liquidität für die fristgerechte 
Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen zu 
gewährleisten, ohne dabei inakzeptable 
Verluste zu erleiden. 
Verfügt eine Bank jedoch neben der 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestli-
quidität über ein ausgeprägtes Refinan-
zierungspotenzial, so gestalten sich die 
Prüfungshandlungen bezüglich der Liqui-

Revisionshonorare aus. Dieses Ergebnis 
war erwartet worden, da in der Schweiz 
alle Banken derselben Aufsicht und Kont-
rolle durch die EBK unterstehen. 

Fazit: Risiko vermutlich  
kostenwirksam

In Übereinstimmung mit Honoraruntersu-
chungen bei Industrieunternehmen, aber 
auch mit den bankspezifischen angel-
sächsischen Studien, liefert unser Regres-
sionsmodell eine hohe statistische Aussa-
gekraft: Über 77% der Streuung in den 
Revisionshonoraren kann durch die von 
uns gewählten unabhängigen Variablen 
erklärt werden. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, 
dass die Revisionshonorare in erster Linie 
von der Mandantengrösse beeinflusst 
werden. Auch führen verhältnismässig 
hohe Personalaufwändungen, eine hohe 
Eigenkapitalrentabilität sowie ein hoher 
Anteil gefährdeter Forderungen zu einem 
höheren Revisionsaufwand. Andererseits 
ist er für jene Banken geringer, die stark 
im wenig riskanten Hypothekargeschäft 
positioniert sind und gleichzeitig über ein 
geringes Liquiditätsrisiko verfügen. 
Es kann auf Grundlage der Revisionsho-
norare und ohne eine detaillierte Auf-
stellung hinsichtlich der Prüfungsstunden 
für die einzelnen Prüfungsfelder keine 
abschliessende Aussage getroffen wer-
den, ob sich das Risikobewusstsein des 
externen Abschlussprüfers in einem hö-
heren Prüfungsaufwand oder aber einer 
Risikoprämie niederschlägt. Die Resultate 
liefern jedoch Anhaltspunkte dafür, dass 
sich der Abschlussprüfer der Risikoeigen-
schaft des Mandanten sehr wohl bewusst 
ist, da sich die von den Aufsichtsbehör-
den als wesentlich erachteten bankspezi-
fischen Risikofaktoren – Liquiditätsrisiko, 
Marktrisiko, Ausfallrisiko und operatio-
nelles Risiko – in den Revisionshonoraren 
widerspiegeln.

Literaturhinweise
Altmann, Jörg (2008): Revisionshonorare 
bei Schweizer Banken: Eine empirische 
Untersuchung, Göttingen.
Altmann, Jörg / Pfaff, Dieter (2010): Ban-
kenspezifische Risikofaktoren und ihr Ein-
fluss auf die Revisionshonorare, in: Jahr-
buch Finanz- und Rechnungswesen 2010, 
hrsg. von Conrad Meyer und Dieter Pfaff, 
Zürich, erscheint Februar 2010.� nnn
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Derzeit ergreifen zahlreiche Regie-
rungen und Zentralbanken Massnah-
men zur Eindämmung der Finanzkri-
se. Das schürt einerseits Ängste vor 
einer anschwellenden Inflation. An-
dererseits werden Stimmen laut, wel-
che deflatorische Tendenzen befürch-
ten. Unser Beitrag erläutert wichtige 
volkswirtschaftliche Zusammenhän-
ge.

Der Begriff Inflation bezeichnet eine an-
haltende Zunahme des Preisniveaus. Bei 
einer reinen Inflation steigen sämtliche 
Löhne proportional zu den allgemeinen 
Preisen, weshalb die relativen Preise, folg-
lich auch die Reallöhne, unverändert blei-
ben. Weshalb ist also Inflation problema-
tisch? Preise und Löhne passen sich in der 
Realität oft nur verzögert der Inflations-
rate an oder werden bereits im Vorhinein 
kontrahiert. Dies betrifft insbesondere 
sämtliche längerfristigen Vertragsbezie-
hungen, so auch Kreditverträge. Auf die-
se Weise entstehen Verzerrungen, die 
einen Unsicherheitsfaktor darstellen, und 
es Firmen sowie Individuen erschweren, 
zukunftsbezogen Entscheidungen zu fäl-
len. 

Deflation, die negative Inflation

Bei negativer Inflation, also bei einem 
anhaltend sinkenden Preisniveau, wird 
von Deflation gesprochen. Hier entstehen 
Verzerrungen und Unsicherheiten, und 
zusätzlich beeinträchtigt Deflation die 
Möglichkeit, durch Geldpolitik steuernd 
einzugreifen. Aus diesem Grund beur-
teilen Ökonomen eine Inflationsrate zwi-
schen 0% und 3% für ein Wirtschafts- 
system als gesund. 

Geldpolitik als Steuerungsmittel

In ihrer geldpolitischen Strategie sieht 
die Schweizerische Nationalbank (SNB) 
eine Straffung der Geldpolitik vor, falls 
die Inflation dauerhaft über 2% beträgt. 
Eine drohende Deflation wird hingegen 
durch die Lockerung der Geldpolitik be-
kämpft. Die Entscheidung zur Gestaltung 
der Geldpolitik trifft die Nationalbank 
anhand ihrer Inflationsprognose. Als Ziel-

satz gilt der Dreimonats-Libor, also der im 
Interbankgeschäft angewandte Dreimo-
natszinssatz. Diesen legt die SNB nicht 
selber fest, sondern steuert ihn primär 
mittels kurzfristiger Repogeschäfte inner-
halb eines von ihr festgelegten Zielbands. 
Bei einem Repo (Repurchase Agreement) 
veräussert der Geldnehmer Wertpapiere 
an den Geldgeber mit der gleichzeitigen 
Vereinbarung, diese zu einem späteren 
Zeitpunkt zurückzukaufen. Die von der 
SNB angebotenen Reposätze beeinflus-
sen den Libor und wirken sich somit auf 
die Liquiditätsnachfrage und die im Um-
lauf befindliche Geldmenge aus. 

Neben Repogeschäften stehen der SNB 
als weitere Instrumente Devisenkassa- 
und Termingeschäfte, Devisenswaps, ei-
gene verzinsliche Schuldverschreibungen 
sowie der An- und Verkauf von Effekten 
in Franken zur Verfügung. Des Weite-
ren hat sie die Möglichkeit, Derivate auf 
Forderungen, Effekten, Edelmetalle und 
Währungspaare zu schaffen, zu kaufen 
oder zu verkaufen.

Die Quantitätsgleichung veranschaulicht 
die Mechanismen, welche das Preisniveau 
beeinflussen: 

M ∙ U = P ∙ Y

Die Nachfrageseite wird von der Geld-
menge M und ihrer Umlaufgeschwindig-
keit U bestimmt. Das Angebot entspricht 
dem volkswirtschaftlichen Output Y, der 
zum Preisniveau P gehandelt wird. In den 
letzten Monaten wuchs die Geldmenge 
– insbesondere M1 und M2 – stark an, 
die Umlaufgeschwindigkeit hat dage-
gen deutlich abgenommen. Der Output, 

üblicherweise am Bruttoinlandsprodukt 
gemessen, befindet sich ebenfalls leicht 
im Sinken. Diese Angaben geben aber 
keinen eindeutigen Trend für das Preisni-
veau: 

P = (M ↑ ∙ U ↓) / Y ↓

In der Schweiz macht sich derzeit der 
tiefere Ölpreis im fallenden Preisniveau 
bemerkbar – allerdings ist die Kerninfla-
tion, die um gewisse saisonale Effekte 
und Energiepreise bereinigt ist, weiterhin 
positiv. Bei einer fortgesetzten Abnahme 
des Preisniveaus käme die Schweiz in eine 
Deflationssituation und die Geldpolitik in 

Alexander Höllbacher ist wissenschaft-
licher Assistent am Institut für Rech-
nungswesen und Controlling der Univer-
sität Zürich; Prof. Dr. rer. pol. Dieter Pfaff 
ist Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre 
am Institut für Rechnungswesen und 
Controlling.

Die Folgen der Finanzkrise:  
Droht uns nun eine Deflation?

Geldmenge

Die SNB misst folgende Geldaggregate: 
M0 = �Notenbankgeldmenge: Notenumlauf und Giroguthaben inländischer Geschäfts-

banken bei der Nationalbank
M1 = �Bargeldumlauf in Schweizerfranken, die Sichteinlagen der Inländer in Schweizer-

franken bei Banken und der Post sowie die Einlagen auf Transaktionskonti
M2 = �M1 plus Spareinlagen in Schweizerfranken, ausgenommen die Vorsorgegelder 

der 2. und 3. Säule
M3 = M2 plus Termineinlagen in Schweizerfranken 
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Wer schon immer 
wichtig war und ab 
sofort unverzichtbar ist:

Mit dem eidg. Fachausweis für Fachleute im Finanz- und Rech-
nungswesen und dem eidg. Diplom für Expertinnen und Experten in 
Rechnungslegung und Controlling erweitern Sie Ihre Kompetenzen 
berufsbegleitend in jeweils fünf Semestern. Als anerkannter Spezia-
list profitieren Sie von einem wertvollen geschützten Titel und von 
hervorragenden Berufsaussichten in anspruchsvollen Positionen. In-
formieren Sie sich noch heute beim veb.ch, dem grössten Schweizer 
Fachverband für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswe-
sen mit über 5000 Mitgliedern. www.veb.ch

veb.ch · Lagerstrasse 1 · Postfach · 8021 Zürich · 043 336 50 30

Ab sofort sind 414 Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis und 89 eidg. dipl. Expertinnen 
und Experten in Rechnungslegung und Controlling unverzichtbar. Sie haben nach einer anspruchsvollen Ausbildung 
ihre Prüfungen bestanden und feiern am kommenden Freitag ihre Fachausweise und Diplome in Bern. Dazu gratu-
lieren wir herzlich!

Adam Thomas · Ademi-Pervorfi Mirgita · Aeberhard Senta · Aeschlimann Claudia · Aeschlimann Pascal · Aggül Veli · Akintola John Olufemi · Aliu Shqi-
pe · Allotey-Annan Monika · Andrey Yelena · Aregger Stefan · Arn Michelle · Arnold Werner · Arnold Roland · Arregger Roland · Atasoy Gülay · Bacchetta 
Sandro · Bachmann Anne · Baierle Laurent · Ballif Steiner Annette · Bänninger Ariane · Bärtsch Sonja · Baumann Nadine · Bernath Urs · Bernhard-Suter Re-
gula · Bertesaghi Oliver · Bertschi Christina · Besch Carol · Besic Dursum · Beutter Therese · Biaggi Susanne · Bieri Sandro · Bieri Ursula · Birkhofer Esther · 
Blessing Christoph · Blöchliger Deborah · Bodmer Florian · Bosco Flavia · Bötschi David · Bottarella Raphael · Brändli Edith · Briggen Rosa · Britt Alfred · Brunner 
Rosmarie · Buchegger Claudia · Büchler Claudia · Büchler Pirmin · Budakoglu Cüneyt · Buononato Rosa · Burkhard Markus · Burri Andrea · Bütler Cornelia · Butrico 
Stefania · Calzaferri Silvia · Caminada Nicoleta Letitia · Cantoni-Sturzenegger Romy · Chierchia Franco · Christen Lukas · Christener David · Clopath Martin · Co-
letta Francesco · Collenberg Gion Marc · Corti Diana · Crowe-Krol Oksana · De Miguel Christian · Di Mitri Vittorio · Di Sarli Graziella · Diener Sabine Karin · Diener 
Felix · Domedi Nadine · Dudli Philipp · Dürr Beatrice · Durrer Cornelia · Eckert André · Eisenreich Lars · Eisenring Patrick · Eleftheriadis Angeliki · Elmiger Adrian 
· Elmiger Fabian · Engler Adrian · Erb Marianne · Eschler Claudia · Failla Agostino · Farine Florian · Feller Rico · Fidalgo Juan-Pablo · Fischer Patrick · Fischer 
Isabelle · Fleischlin Cornelia · Fleischmann Stefan · Florin Claudia · Flükiger Marcel · Fluri Monika · Flury Sabina · Forster Susanne · Frauenfelder Rosmarie · 
Frey Stefan · Fries Sandro · Fritz Oliver · Galanti Francesca · Galliker Andreas · Gämperli Petra · Gasser Gabriela · Gassmann Michèle · Gavela Mario · Gemperli 
Christian · Gerber Stefan · Gerig Johann · Germann Petra · Geser Ursula · Giger Andrea · Glanzmann Stefanie · Glaus Katharina · Gmür Marianne · Greter Ramona 
· Grin Pascal · Gröning Manuela · Gschwend Romea · Gschwind Nina · Guadagnini Corina · Guggisberg Sandra · Gürber Werner · Gurtner Deborah · Gut Adrian 
· Gutknecht Jenny · Häberli Clivia · Haberthür Michael · Hammer Stefanie · Harder Tatjana · Hauri Regula · Hauri-Hochuli Annegret · Hausheer Ruth · Helbling 
Stephanie · Hemmi Renato · Hertach Silvia · Herzog Patrik · Hess Monika · Hildbrand Diana · Hirschi Martin · Hitz Meiko · Hofer Astrid · Holenstein Céline Taina · 
Höller Werner · Horisberger Magali · Horisberger Isabelle · Hostettler Fabian · Hotz Madeleine · Howald Gabrielle · Huber Stefan · Hunziker Christian · Hunziker 
Felix · Hutter Corinne · Imgrüth-Stöckli Denise · Imhof Raphael · Inauen Reto · Indergand Tanja · Isceri Paolo · Isenegger Markus · Isler Manuela · Item Daniel · 
Jäggi Roman · Jakob Andreas · Jegge Sandra · Jenatschke Elke · Jenni Irene · Jörg Hans · Jost Anita · Jucker Rahel · Jud Nicole · Kamber Cornelia · Karlen Caroline 
· Käser Jens · Käser Philipp · Keiser Daniel · Keka Sami · Keller Reinhard · Keller Sarah · Keller Thomas · Keller Yvonne · Keller Roger-Daniel · Kempf Noah · Kernen 
Andreas · Kirchhofer Barbara · Kiser Sven · Kiser Michael · Kiser Sabrina · Kohler Iris · Kohler Mirielle · Konçak Orkun · König Silvia · Kopp Sybille · Koturman Lale 
· Kouch Mona · Kradolfer Martin · Krasniqi Henriette · Kretz Daniel · Kühne Susanne · Kühnis Sabrina · Kunz Sabrina · Kurz Manuela · Lackovic Darko · Lai Jenda 
· Leemann Andreas · Lehmann Christine · Lehmann Jacqueline · Lehner Alexandra · Leibundgut Marianne · Lenardic Stefan · Lenz Tobias · Leu Sandra · Leuch-
Bühler Monika · Leupi Chantal · Leuthe Nadja · Liechti Kurt · Limacher Roger · Lüönd Willi · Lüscher Martin · Mäder Martin · Mager Thomas · Mahalingam Vathany 
· Manetsch Karin · Manfredi Jolanta · Manz Isabelle · Marasco Flavio · Markovic Ivana · Marmet Brigitte · Marti Corinne · Martinelli Tamara · Marzoa Eva-Maria 
· Mathis Jürgen · Mauerhofer Peter · Maurer Tania · Mayer Myrta · McCoy-Tasikas Theano · Meccio - Di Domenica Doris · Meier Sabrina · Meier Stefan · Meier 
Petra · Meier Käthi · Meier Roman · Meier Kim Iris · Meister Andreas · Meister Stefan · Membrini Timo · Merkli Karin · Messerli Philippe · Meyer Sabrina · Meyer 
Ruth · Minder Manuela · Molitierno Maurizio · Mraidi Daniela · Muff Simone · Muff Fabian · Müller Jolanda · Müller Tobias · Müller Seraina · Müller Daniel · Müller 
Andrea · Mumenthaler Stefan · Murer Martina · Näf Daniel · Nagel Beatrice · Nigon Irina · Nufer Corinne · Nussbaumer Doris · Nydegger Sven · Nyfeler Marcel · 
Oehen Andrea · Oehen Karin · Oettli Urs · Ogi Michael · Ognissanto Claudio · Oppliger Oliver · Ortu Sandro · Palma Mirco · Peissl Sabrina · Pejanovic Dijana · Peter 
Daniel · Peter Marlies · Peter Marco · Pinter Gabriela · Pittet Mirela · Poncioni Chantal · Raschle Urs · Rava Monica · Remund Marc · Roditscheff Bruno · Rodriguez 
Marina · Röllin Monika · Romer Doris · Rosa Sandra · Rosenfelder Roman · Rosica Antonio · Rubin Karin · Ruf Claudia · Rüfenacht-Letsa Brigid · Rütti Franco · 
Saaler Petra · Saccone Patrizia · Salathé Stéphanie · Saputelli-Merz Isabelle · Satmer Carmen · Saxe Gabriele · Schär Stéphanie · Schär Susanne · Scheuber Patrick · 
Schläpfer Tamara · Schlegel Martina · Schmid Sandra · Schmid Claudio · Schneider Eva Maria · Schneider Xiwen · Schneider Daniel · Schnidrig Patrick · Schnyder 
Urs · Schönenberger David · Schreiber Ramona · Schulz Thomas · Schümperli Susanne · Schurter Martin · Schurter Olivier · Schwaiger Kathrin · Schwegler Eveline 
· Schweizer Saskia · Schweizer Claudia · Sefil Yildiz · Sehovic Edina · Seidenglanz Thomas · Seiler Sonja · Sell Anna · Senn Rita · Siegenthaler Jeanette · Sikken 
Maud · Skenderovic Sead · Sollberger Silvio · Sommer Manuela · Sommer Jürg · Spitzli Corinne · Stähli Verena · Stähli Cornelia · Stalder Thomas · Stalder Michael · 
Stanek Geza · Stanziani Claudia · Statti Sabrina · Staub Yves · Stebler-Bleuer Nicole · Steiner Sandra · Steinhauer Marco · Stocker Daniel · Stocker Monika · Stöckli 
Angela · Stoll Sandra · Stoller Pascal · Stolz Manuela · Stolz Franziska · Straumann Reto · Sturm Christian · Talamona Michèle · Tamburino Sabrina · Tanner Marco · 
Thommen Kim · Thonüs Nicole · Tobler Manuela · Tropella Gianluca · Trost Silvia · Troxler Reto · Tschudi Patrick · Tschumi Corinne · Tschümperlin Anita · Tschuor 
Doris · Ulrich Silvia · Ulrich Nicole · Umbricht Marlene · Unternährer Reto · Ursprung Monique · Vannoni Fabio · Vercruyssen Inge · Vollenweider Dany · Vuellers 
Philipp · Wälchli Miriam · Wallimann Fabienne · Waser-Kind Brigitte · Weber Nicole · Weibel Reto · Weiss Claudia · Wicki Daniela · Wiederkehr Priska · Wigger 
Daniel · Willener Rebecca · Willi Beat · Wyser Christoph · Wyss Heinz · Wyss Simone · Zähner Bettina · Zahradnicek Rico · Zambonin Andreas · Zaugg Reto · Zel-
ler Adrian · Zezza Layra · Zimmermann Reto · Zimmermann Roland · Zimmermann-Ruseva Katya · Zosso Franziska · Züger Patrick · Züger Ursula · Zulauf Irina · 
Zumbach-Birrer Irene · Zumstein Robin · Zünd Karin · Zürcher Lars · Zwahlen Manfred · Zwahlen Graziella · Zwahlen Silvana 

Allenspach Alice · Amrein Lukas · Anrig Richard · Arnold René · Aschwanden Sabine · Barrer Holinger Gabriella · Baumeler André · Bernold Roman · Bos-
sart Jeannine · Britschgi Timmie · Brönnimann Kay · Brütsch Daniel · Bryner Christian · Bühlmann Guido · Bürgi Adrian · Bütler Bernhard · Carrapa Gabri-
ela · Censier Michel · Dähler Matthias · Eberhart Nicole · Escher Angela · Fabbri Patrick · Fässler Hilde · Flashar Markus · Frehner René · Geiger Urs · Gem-
met Martin · Gfeller Oliver · Golem Antonio · Götz Christian · Grob Samuel · Hard Roger · Hauer Volker · Heeb Adeline · Hermann Cornelia · Herr Christian · 
Horstmann Bianca-Maria · Huber Harald Alexander · Imfeld Christian · Jacomet Edmar · Janssen Michael · Kalsi Divya Komel · Karrer Christian · Kaufmann 
Adrian · Kilchenmann Daniel · Koch Andreas · Kolb Markus · Kopp-Battaglia Andrea · Koster Markus · Kretschmar Anna Margaretha · Kroner Steffen · 
Ladalardo Liberato · Langenegger Philippe · Lörtscher Roger · Mauerhofer Pascal · Maurer Jonathan · Michlig Daniel · Mock Benno · Morano Vito · Müri 
Daniela Eva · Neuenschwander Adrian · Notter Reto · Notter Angelika · Oesch Stefan · Pfammatter Carmen · Quici Michael · Resenterra Marco · Reuteler Thomas 
· Roellin Sandra · Rüegger Simon · Rüf Anton · Ruppolo David · Sahli Dietmar · Schenk Simon · Schweyer Claude · Steib Joëlle-Véronique · Straumann Esther · Stu-
der Olivier · Terranova Antonio · Tobler Marc · Vogel René · Vogt Peter · Weber Sascha · Weyermann Roger · Wild Marianne · Wolfensberger Monika · Zarn Denise 
· Zgraggen Luzia · Zihlmann Stefan
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Voller Erfolg: Expertin/Experte in 
Rechnungslegung und Controlling

Die Controller Akademie hat an den eid-
genössischen Prüfungen vom März und 
April erneut erfolgreich abgeschlossen. 
Alle, also 100% der Absolventinnen und 
Absolventen mit internem Diplom haben 
bestanden. Und zusätzlich noch zahlrei-
che weitere Kandidatinnen und Kandi-
daten. Gerne stellen wir fest, dass unser 
Unterrichtsniveau und unsere Anforde-
rungen dem hohen Niveau der eidgenös-
sischen Prüfungen bestens entsprechen.
An einer internen Diplomfeier im Foy-
er der ETH Zürich – hoch oben auf der 
Dachterrasse – trafen sich zahlreiche Dip-
lomanden und Diplomandinnen zu einem 
Apéro riche mit anregenden Gesprächen. 
Und hier gleich noch ein Blick voraus: Am 
18. Oktober 2009 beginnt der nächste 
Studiengang mit einem Kickoff-Seminar 
in Brunnen. Der Prospekt liegt bei.

Neu: EMBA in Controlling  
und Consulting

Für diplomierte Expertinnen und Experten 
in Rechnungslegung und Controlling be-
steht neuerdings die Möglichkeit, einen 
Executive Master in Business Administrati-
on (EMBA) in Controlling und Consulting 
in kurzer Dauer zu absolvieren. Die Fach-
hochschulen Bern und Nordwestschweiz 
bieten diesen EMBA in Kooperation mit 
veb.ch und der Controller Akademie an. 
Der Lehrgang ist geeignet für Leute, die 
einen international bekannten Abschluss 
und einen akademischen Titel wünschen. 
Das Format: Expertinnen und Experten in 
Rechnungslegung und Controlling absol-
vieren nur noch ein Semester zu 23 Tagen 
Unterricht und verfassen anschliessend 
eine Masterarbeit. Mehr dazu auf der fol-
genden Seite.

Die neue Alternative zum  
Experten-Diplom:  
Modul-Studiengang Controlling

Haben Sie den Fachausweis im Finanz- 
und Rechnungswesen oder eine ähnliche 
Ausbildung? Möchten Sie die eidgenös-
sisch diplomierte Expertenausbildung 
nicht oder noch nicht absolvieren?  Die 

Controller Akademie bietet Ihnen ab Ende 
Oktober 2009 einen Modul-Studiengang 
Controlling an. Das Praxisstudium bein-
haltet sechs Module zu je 7 Lektionen. 
Jedes Modul kann freiwillig mit einer Prü-
fung abgeschlossen werden.
Inhaltlich sind die Module klar vonein-
ander abgegrenzt. Sie beinhalten aus-
schliesslich Controlling-Themen und kön-
nen auch einzeln besucht werden. Der 
Studiengang dauert ein Semester.
Alle Informationen finden Sie unter www.
controller-akademie.ch.

Diploma as IFRS/IAS Accountant

Der 12. und 13. Studiengang zum «Di-
ploma as IFRS/IAS-Accountant», den 
die Controller Akademie zusammen mit 
Ernst&Young anbietet, ist nach den drei 
Modulen zu Ende. Behandelt wurden sehr 
viele interessante Themen aus der IFRS-
Welt, dargeboten von sehr guten Refe-
rentinnen und Referenten. Als Abschluss 
folgte Mitte Juni die Diplomprüfung.
Ein Hinweis: Der 14. Studiengang star-
tet am 2. September 2009. Ausserdem 
gut zu wissen: Jedes Jahr findet ein IFRS 
Update statt, wo alle Neuerungen im 
Bereich IFRS besprochen werden. Am 
20. und 21. Oktober 2009 referieren 
zahlreiche Referenten über diese Neue-
rungen. Dazu wird eigens Michael Wells 
vom Board in London eingeflogen. Auch 
Workshop-Aktivitäten kommen nicht zu 
kurz.

Seminar für KMU in Bern

Unter dem Titel «KMU: Erfolg in schwie-
rigen Zeiten» fand am 30. April 2009 in 
Bern ein Nachmittags-Seminar mit an-
schliessendem Apéro statt. Das Seminar 
hat praktische Lösungen für die finanzi-
elle Steuerung, die Steueroptimierung 
und die Personalführung vermittelt. Die 
Teilnehmenden waren sehr zufrieden.

Saubere Rechnungslegung für Non 
Profit Organisationen: Seminar Swiss 
GAAP FER 21

Grosses Interesse in Zürich: 80 Personen 
haben sich am 3. Juni 2009 in einem Tages- 
seminar informieren lassen, wie Non Pro-

fit Organisationen die Swiss GAAP FER 
21 anwenden können. Der Erfolg ist kein 
Wunder, denn Öffentlichkeit, Spender 
und Behörden verlangen eine transpa-
rente Rechnungslegung. Dazu muss man 
den Standard FER 21 kennen, wissen, was 
er nützt und wie man ihn einführt und im 
Alltag anwendet. Sieben Referentinnen 
und Referenten aus der Praxis boten ein 
abwechslungsreiches Seminarprogramm. 

Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen 
Sie unsere neue Homepage unter www.
controller-akademie.ch � nnn

Hansueli von Gunten, lic. und mag. rer. 
pol. Geschäftsleiter der Controller Akade-
mie AG in Zürich.

Aus der Controller-AkademieA
usbildung · W
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Eidg. dipl. Expertinnen und Experten 
in Rechnungslegung und Controlling 
können neu in nur einem Jahr den Exe-
cutive Master of Business Administra-
tion (EMBA) Controlling & Consulting 
der Fachhochschule Nordwestschweiz 
und der Berner Fachhochschule ab-
legen. Die kurze Studiendauer wird 
möglich dank einer Anrechnung des 
Controlling-Fachwissens der Exper-
tinnen und Experten und dank einer 
kompakten Zusammenstellung der 
EMBA-Inhalte. 

Erfolgreich von Anfang an: Der EMBA 
Controlling & Consulting der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz und der Berner 
Fachhochschule erfreut sich seit nun vier 
Jahren reger Nachfrage. Das Studium 
dauert normalerweise 2 Jahre. 
Nun wurden – in Zusammenarbeit mit der 
Controller Akademie – ausgewählte In-
halte des Studiengangs so zusammenge-
stellt, dass die Studiendauer nur noch ein 
Semester plus Masterarbeit, also rund ein 
Jahr, beträgt. Die Unterrichtsinhalte sind 
abgestimmt auf den Stoff der höheren 
Fachprüfungen, um Doppelspurigkeiten 
zu vermeiden. Die erste Durchführung 
dieser kompakten, berufsbegleitenden 
EMBA-Variante startet im November 
2009. Detaillierte Informationen finden 
Sie in der dieser Ausgabe beigelegten 
Broschüre. 

Bewährtes hochkonzentriert:  
Konzept und Inhalte

Trotz eines weitgehenden Verzichts auf 
die Vermittlung von Controlling- und 
Rechnungslegungsfachwissen (aufgrund 
des Vorwissens der Teilnehmenden) bleibt 
der Grundgedanke des EMBA Controlling 
& Consulting auch im verkürzten Studien-
gang erhalten. Demnach findet die (finan-
zielle) Steuerung eines Unternehmens an 
der Schnittstelle zwischen Management 
und Controlling-Spezialisten statt. Gute 
Controller nehmen dabei idealerweise die 
Rolle eines internen Consultants für das 
Management wahr. 

Die Voraussetzung: ein Verständnis für 
Management-Fragen und ein professio-
nelles Auftreten gegenüber den internen 

Entscheidungsträgern. Fach- und Metho-
denwissen im Bereich des strategischen 
Managements ermöglicht es Finanzspe-
zialisten, die Sprache des Managements 
zu sprechen und sich in die strategische 
Planung einzubringen.
Beruflicher Erfolg hängt zudem nicht nur 
vom Fachwissen, sondern entscheidend 
vom eigenen Auftreten und den Kom-
petenzen im Umgang mit anderen Per-
sonen ab. Dies gilt ganz besonders für 
Führungskräfte. Deshalb wird im Studium 
auch besonderer Wert auf die Persönlich-
keitsentwicklung gelegt. Basierend auf 
drei Unterrichtsthemen:
n	 Strategisches Management
n	 Leadership, Consulting und Persön-

lichkeitsentwicklung mit Assessment 
Center

Systematische Problemlösung  
mit der Masterarbeit

Im Anschluss an das Unterrichtssemester 
verfassen die Studierenden ihre Master-
arbeit. Dabei wenden sie das in der Ex-
pertenausbildung und im Unterrichtsse-
mester erworbene Fachwissen auf eine 
Controlling-Themenstellung an. 

Ziel ist es, unter Beizug von Literatur 
ein vorab definiertes Problem zu lösen 
und das dafür gewählte, systematische 
Vorgehen zu dokumentieren. Für die 
Themenfindung, Literaturrecherche, Pro-
blembearbeitung und das Verfassen der 
Arbeit stehen rund 300 Arbeitsstunden 
zur Verfügung. 

Sechs Gründe für den  
EMBA Controlling & Consulting

n	 Sie erlangen den EMBA-Titel im be-
rufsbegleitenden Studium und in einer 
kurzen Studiendauer

n	 Die Unterrichtsinhalte sind spezifisch 
auf die eidg. dipl. Expertinnen und Ex-
perten in Rechnungslegung und Con-
trolling abgestimmt

n	 Der Titel Executive MBA ist auch im 
Ausland bekannt

n	 Unterricht und Betreuung der Ma-
sterarbeit erfolgen durch qualifizierte 
Dozierende mit ausgewiesener Praxis- 
erfahrung

n	 Der EMBA Controlling & Consulting 
ist eidgenössisch anerkannt und von 
der OAQ (Organ für Akkreditierung 
und Qualitätssicherung der Schweize-
rischen Hochschulen) erfolgreich eva-
luiert

n	 Der EMBA Controlling & Consulting 
ist seit mehreren Jahren erfolgreich 
eingeführt

Anmeldefrist läuft

Der Studiengang startet erstmals im No-
vember 2009 und kostet 13‘900 Fran-
ken. Anmeldungen sind bis zum 30. Sep-
tember möglich. Die Studienleitung des  
EMBA sowie die Controller Akademie  
stehen gerne für Auskünfte zur Ver-
fügung. Weitere Informationen sowie 
das Anmeldeformular befinden sich auf 
www. wirtschaft.bfn.ch/controlling.�nnn

Stephanie Thomet, lic. rer. pol., Berner 
Fachhochschule, Studienleiterin EMBA 
Controlling & Consulting; Ulrich Krings, 
Prof. Dr. rer. pol., Fachhochschule Nord-
westschweiz, Studienleiter EMBA Con-
trolling & Consulting.

Weiterbildung auf der Überholspur:
In einem Jahr zum EMBA-Abschluss
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Die Lösungen finden Sie auf unserer 
Website www.veb.ch, Menüpunkt Publi-
kationen, Fachzeitschriften, r&c.

In unserer Serie «Würden Sie noch be-
stehen?» stellen wir Ihnen wiederum 
eine Auswahl von Prüfungsaufgaben 
– dieses Mal aus der Berufsprüfung 
2008.

Finanz- und Rechnungswesen 2008

1. Vertragsrecht / Gesellschaftsrecht / 
Verschiedenes / Strafrecht

1.1	 Ordnen Sie durch Ankreuzen nach-
folgende Sachverhalte dem öffentli-
chen Recht (ÖR) oder dem privaten 
Recht (PR) zu:

	 Nach Abschluss eines Nach- und 
Strafsteuerverfahrens muss Karl 
Grob der Steuerbehörde Fr. 24‘300.– 
bezahlen.

	 o ÖR   o PR

	 Eine Privatbank hat ihren Buchhalter 
wegen Veruntreuung bei der Polizei 
angezeigt…

	 o ÖR   o PR
	 …Gleichzeitig hat sie ihn fristlos ent-

lassen.
	 o ÖR   o PR

1.2.	Entscheiden Sie durch Ankreuzen, 
bei welchem Sachverhalt ein einseiti-
ges bzw. zweiseitiges Rechtsgeschäft 
umschrieben wird.

	 Eine Druckerei, welche für einen ihrer 
Papierlieferanten Werbebroschüren 
für insgesamt Fr. 14‘000.– gedruckt 
hat, erklärt gegenüber dem Papier-
lieferanten, sie verrechne ihre Forde-
rung mit ihrer Schuld gegenüber der 
Paperfabrik aus einer Papierlieferung 
im Betrag von Fr. 54‘000.– und über-
weise nur noch Fr. 40‘000.–.

	 o Einseitiges Rechtsgeschäft
	 o Zweiseitiges Rechtsgeschäft

	 Die Grossmutter erklärt ihrer Enkelin 
Elvira, welche bei ihr zu Besuch weilt, 
sie könne ihre Tiffany-Lampe als Ge-
schenk mitnehmen, wenn sie wolle. 
Elvira bedankt sich und nimmt die 
Tiffany-Lampe mit.

	 o Einseitiges Rechtsgeschäft
	 o Zweiseitiges Rechtsgeschäft

o	 Weil der Arbeitgeber den Einfüh-
rungskurs angeordnet hat, gilt der 
Kursbescuh als Überstundenarbeit 
und ist grundsätzlich mit dem Nor-
mallohn plus einem Zuschlag von 
25% zu entlöhnen.

o	 Weil sich die Arbeitnehmerin weiter-
bilden kann, hat sie keinen Lohnan-
spruch und kann froh sein, wenn ihr 
der Arbeitgeber das Kursgeld nicht 
belastet.

o	 Selbst wenn der Kursbesuch als 
Überstundenarbeit gelten sollte, 
muss der Arbeitgeber keinen Lohn 
bezahlen, wenn im schriftlichen Ar-
beitsvertrag steht, dass Überstun-
denarbeit nicht entschädigt werde.

o	 Sollte der Kursbesuch als Überstun-
denarbeit gelten, könnte an Stelle 
einer Lohnzahlung die Dauer des 
Kurses durch Freizeit von gleicher 
Dauer kompensiert werden. Dazu 
braucht es aber die Zustimmung der 
Arbeitnehmerin.

o	 Keine dieser Aussagen trifft zu.

	 Der 74-jährige Gottfried Wagner, 
welcher auf einer Werbefahrt die 
Vitalstoffkur «Vital 70+» für Fr. 
1‘950.– gekauft und sofort bezahlt 
hat, erklärt dem Veranstalter drei 
Tage nach Vertragsabschluss schrift-
lich, er widerrufe seine Annahmeer-
klärung zum Kaufvertrag.

	 o Einseitiges Rechtsgeschäft
	 o Zweiseitiges Rechtsgeschäft

1.7	 Sachverhalt: Ein Detailhandelsge-
schäft hat neue Registrierkassen 
bestellt. Alle Angestellten müssen 
abwechslungsweise an einem Frei-
tagvormittag beim Lieferanten die 
Bedienung der neuen Kassen ein-
üben. Eine Angestellte hat nur eine 
Anstellung von 40%. Sie arbeitet am 
Mittwoch und Donnerstag. Kreuzen 
Sie sämtliche Aussagen zu diesem 
Sachverhalt an, die zutreffen.

o	 Weil die Arbeitnehmerin gemäss Ar-
beitsvertrag nur am Mittwoch und 
Donnerstag arbeitet, hat sie keinen 
Anspruch auf eine Lohnzahlung 
während der Dauer des Kurses am 
Freitagmorgen.

o	 Weil der Arbeitgeber den Einfüh-
rungskurs angeordnet hat, muss er 
der Arbeitnehmerin am Freitagmor-
gen den Normallohn ohne Zuschlag 
bezahlen.

Würden Sie noch bestehen?
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So wie die Berufswelt sich verändert, 
entwickelt sich auch das Schweizeri-
sche Bildungsangebot immer weiter. 
Ein treffendes Beispiel: Der Bildungs-
gang Sachbearbeiter/in Rechnungs-
wesen mit Zertifikat. 

veb.ch ist seit 2007 Mitglied in der Prü-
fungsträgerschaft des Bildungsgangs 
Sachbearbeiter/in Rechnungswesen mit 
Zertifikat. Zwei zentrale Teilprüfungen 
haben bisher stattgefunden und das mit 
guten Ergebnissen. So haben beispiels-
weise am 20. März 2009 volle 85.3% der 
286 Studierenden den Test mit Erfolg ab-
geschlossen.

Fünf Erfolgsgründe

Wie kommt es zu diesem erfreulichen 
Resultat bei zentral durchgeführten Prü-
fungen?
n	 Die Bildungsanbieter sind Mitglied im 

Qualitätsverbund edupool.ch. 
n	 Der Aufbau des Bildungsgangs und 

die Lernziele sind zentral vorgegeben.
n	 Wo erforderlich, entwickelt edupool.ch 

eigens auf die Lernziele zugeschnitte-
ne Lehrmittel.

n	 Vor der Zulassung zur zentralen Teil-
prüfung legen die Teilnehmenden je-
weils vier Modulprüfungen ab, für de-
ren Durchführung die Mitgliedschulen 
verantwortlich zeichnen.

n	 Zur zentralen Teilprüfung wird zuge-
lassen, wer die entsprechenden Mo-
dulprüfungen erfolgreich abgelegt 
hat.

Etappenziel erreicht. 

Die Resultate zeigen, dass sich die Studie-
renden während eines Jahres seriös auf 
die zentrale Prüfung vorbereitet haben. 
Die Regulierung mit den Bildungsanbie-
tern funktioniert, und die Kandidatinnen 

und Kandidaten werden gezielt für die im 
Berufsbild festgehaltenen Kompetenzen 
ausgebildet. 

Wir freuen uns über diesen Erfolg und 
wünschen den erfolgreichen Absolventin-
nen und Absolventen der ersten Teilprü-
fung weiterhin gutes Lernen. Das erste 
Kapitel auf dem Weg zum/zur Sachbear-
beiter/in Rechnungswesen mit Zertifikat 
edupool.ch / KV Schweiz / veb.ch ist ge-
schrieben! 

Auf zum nächsten Test!

Im September 2009 findet erstmals die 
zweite Teilprüfung statt. Wir rechnen 
mit ca. 140 Teilnehmenden. Und für die 
nächste erste Teilprüfung erwarten wir im 
Herbst 2009 wiederum gegen 300 Kan-
didatinnen und Kandidaten. Möchten 
Sie mehr erfahren? Informationen zum 
Bildungsgang, zu den Anbietern und zu 
den Prüfungsterminen finden Sie unter 
www.edupool.ch.� nnn

Norbert Mang, Leiter Weiterbildung, 
Handelsschule Basel, Mitglied Vorstand 
edupool.ch.

Neuer Lehrgang auf gutem Kurs: Sachbearbeiter/in Rech-
nungswesen mit Zertifikat edupool.ch / KV Schweiz / veb.ch
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meinen Kindern – diese neue Herausfor-
derung an.

Als Partner des und Berater für das 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
unternehmen KPMG sind Sie Teil ei-
nes weltweiten Teams von 137‘000 
Mitarbeitern in 144 Ländern. Wie ist 
das, bei einer so grossen Firma mitzu-
wirken? 

Der neue Job macht – wenn man so will 
– Appetit. Ich mag die Internationalität, 
und ich habe als Leiter der Mehrwertsteu-
er-Beratung auch viel mit jungen Leuten 
zu tun. Das passt mir gut. Ich investiere 
gerne in den Nachwuchs, bilde gerne 
aus. Davon habe ich als Junger ja schliess-
lich selbst profitiert.

So ist es also nur logisch, dass wir von 
veb.ch Sie vor allem als Ausbilder ken-
nen!?

Nun, ich bin seit 1983 Mitglied bei veb.ch. 
1990 belegte ich bei Ernst & Young Kurse 
für Dialektik und Rhetorik. Ferner gab ich 
an der Migros Klubschule Steuerkurse. 
1994 kam dann die Anfrage, für veb.ch 
an Seminaren über das DBG (Gesetz über 
die direkte Bundessteuer) und Mehrwert-
steuer zu referieren. Und der Rest ist, wie 
man so schön sagt, Geschichte.

Sie haben also immer wieder mit dem 
Nachwuchs in unserer Branche zu tun. 
Was hat sich da in den letzten Jahren 
getan?

Andreas Russi (50), dipl. Wirtschaftsprüfer, 
dipl. Experte in Rechnungslegung und Con-
trolling, MWST-Experte FH, Partner Indirect 
Tax / VAT  bei KPMG.

Persönlich In unserer Reihe «Persönlich» stellen 
wir Ihnen heute Andreas Russi vor. Er 
ist dipl. Experte in Rechnungslegung 
und Controlling, dipl. Wirtschaftsprü-
fer, MWST-Experte FH, Partner bei der 
KPMG AG, Mitglied des Kompetenz-
zentrums MWST der Treuhand-Kam-
mer und Referent bei veb.ch 

Herr Russi, erzählen Sie uns von Ihrem 
beruflichen Werdegang!?

Nun, ganz am  Anfang interessierte ich 
mich für eine Laufbahn in der Baubran-
che, in der Vermessung. Aber das war 
dann nichts und so absolvierte ich die 
Handels- und Verkehrsschule und mach-
te anschliessend das KV bei der Gemein-
deverwaltung Muri im Kanton Bern. Das 
hiess damals noch «Verwaltungslehre», 
und diese Ausbildung brachte mich zum 
ersten Mal in Berührung mit steuerlichen 
Fragen.

Und von da ging es «fadegrad» wei-
ter?

Das kann man sagen. Mein Lehrmeister 
hätte mich zwar – ich hatte Freude an 
politischen Themen –  lieber im diploma-
tischen Dienst gesehen. Ich hatte jedoch 
anderes im Sinn und nahm 1979 eine 
Stelle bei der Kantonalen Steuerverwal-
tung an, in der Abteilung Verrechnungs-
steuer.

Was war dort Ihre Aufgabe?

Ich durfte mich als Teil einer Spezialgrup-
pe mit der Bewertung nicht kotierter Ak-
tien befassen. Dabei galt es, Abschlüsse 
zu lesen und zu verstehen. Das machte 
mir Spass und brachte mich zu meinen 
ersten direkten Kontakten mit den Unter-
nehmen.

Und doch haben Sie schon nach zwei 
Jahren als Verwaltungsangestellter 
den Wechsel in die Privatwirtschaft 
vollzogen. Hat es Ihnen bei der Steu-
erverwaltung plötzlich nicht mehr ge-
fallen?

Nein, das war anders und eigentlich ziem-
lich logisch. Ich hatte mich entschieden, 

das Diplom als eidg. dipl. Buchhalter zu 
erwerben. Zu dieser Ausbildung wollte 
meine Arbeit in der Steuerverwaltung 
nicht so recht passen. Deshalb wechselte 
ich 1981 zur  ATAG, wurde dort Junior 
Assistent in der Abteilung Revision und 
machte erst mein Diplom als Buchhalter 
und 1990 auch noch das als Wirtschafts-
prüfer. Gleichzeitig beschäftigte ich mich 
immer auch mit dem Thema Steuern. Fer-
ner war ich vom BSV anerkannter Revisor 
und Mandatsleiter für die Prüfung von 
Ausgleichskassen.

Und danach?

1992 kam etwas für mich recht Typi-
sches: Ich wollte mich weiter entwickeln. 
Deshalb wechselte ich intern zur Steu-
er- und Rechtsberatung und leitete bald 
auch grössere Steuerprojekte. 1994, ein 
Schlüsseljahr, brachte mich in Kontakt mit 
der Mehrwertsteuer. Diese gefiel mir sehr 
– und MWST-Beratung mache ich seither 
schwergewichtig. Es waren spannende 
Zeiten mit vielen internen und externen 
Schulungen.
2000 wurde ich Partner bei Ernst & Young 
(Anm. der Red: vormals ATAG Allgemeine 
Treuhand  AG, ab 1992 ATAG Ernst & 
Young, ab 2000 Ernst & Young). 

Keine Lust auf eine eigene Firma?

Doch! 2004 hoben 5 Kollegen und ich 
die VATAX aus der Taufe. Diese verkauf-
ten wir aber bereits 2007 der BDO Vi-
sura. Das Synergiepotenzial im Bereich 
MWST-Beratung war vorhanden und  wir 
ergänzten uns gut. Ich war nun also wie-
der angestellt. Und wie das etwa so geht, 
bekam ich – der Berner – zum vierten Mal 
ein Angebot aus Zürich, und so bin ich 
heute nun also bei KPMG.

Was meinte denn Ihre Familie dazu?

Ich hatte und habe grosse Unterstützung. 
Als Familienmensch lehnte ich bis dahin 
alle Angebote aus Zürich ab. Ich wollte 
für meine Kinder da sein. Der tägliche 
Weg nach Zürich schien mir zu lang. 
Doch nun sind unsere Kinder beinahe 
erwachsen. Und so nahm ich – nach in-
tensiven Gesprächen mit meiner Frau und 

«Wir wollen eine ideale Mehrwertsteuer»
Interview mit Andreas Russi
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Referenzauskünfte dienen oft als 
Entscheidungshilfe für die Bewerbe-
rauswahl. Wie kann dieses Tool sinn-
voll und gewinnbringend eingesetzt 
werden?

Referenzen sagen viel über einen Kandi-
daten für eine Stelle aus – vorausgesetzt, 
sie werden klug eingeholt. Nachfolgend 
geben wir Ihnen einige wichtige rechtli-
che Informationen zu diesem Thema, und 
dazu erhalten Sie  Tipps, die eine Refe-
renzauskunft zu einem wertvollen Zusatz-
werkzeug machen. 

Was das Gesetz sagt

Arbeitsrechtlich befasst sich keine Vor-
schrift explizit mit der Referenzauskunft. 
Stattdessen werden mehrere gesetzliche 
Grundlagen zu Hilfe genommen. Daraus 
ergeben sich folgende Regeln:

Der aktuelle oder ehemalige Arbeitgeber 
ist zur Erteilung von Referenzauskünften 
verpflichtet, sofern dies der Arbeitneh-
mende wünscht. Es handelt sich dabei 
um eine nachwirkende Fürsorgepflicht. 
Der Inhalt hat sich an die arbeitsplatzbe-
zogenen Leistungen und Verhalten der 
Person zu halten. Privates gehört hier 
nicht herein. Die Referenz darf keinen 
Widerspruch zum erteilten Zeugnis bil-
den und muss wahr, wohlwollend und 
vollständig sein. Die mindestens mündli-
che Einwilligung des betroffenen Mitar-
beitenden ist obligatorisch.  Die Erlaubnis 
kann sich auf eine konkrete Person be-
ziehen, die dann als einzige zur Auskunft 
berechtigt ist. Dies muss eine hierarchisch 
übergeordnete Person sein, die aus eige-
ner Erfahrung eine Einschätzung des Mit-
arbeitenden abgeben kann. Der neue po-
tenzielle Arbeitgeber hat gegenüber dem 
alten Arbeitgeber keinen Rechtsanspruch 
auf Erteilung der Referenzauskunft. Im 
Gegenzug hat der Angestellte das Recht, 
über den Inhalt einer erteilten Auskunft 
informiert zu werden. 

Der richtige Zeitpunkt

Inhaltlich ist eine Referenz dann wertvoll, 
wenn sie nach einem bereits erfolgten 

persönlichem Kennenlernen eingeholt 
wird. So können Fragen zu Qualifikati-
onen oder Verhaltensmuster, die durch 
einen eigenen Eindruck entstanden sind, 
verifiziert werden. 

Typische Themen

Stellen Sie sich vor dem Gespräch einen 
kleinen Leitfaden zusammen, damit Sie 
keine wichtigen Punkte vergessen. Über-
dies helfen Sie mit dieser Struktur Ihrem 
Gesprächspartner, zielorientiert Auskunft 
zu geben. Mögliche Themen:

n	 Fangen Sie mit ein paar Worten zur 
offenen Stelle an und warum Sie den-
ken, dass der Kandidat dafür geeignet 
sei.

n	 Informieren Sie den Referenzgeber 
darüber, worauf es bei der Position 
ankommt.

n	 Fragen Sie nun, in welchem Arbeits-
verhältnis der Auskunftgeber zum 
Mitarbeiter stand oder steht, damit Sie 
sich ein besseres Bild von der Qualität 
der Aussage machen können.

n	 Sie können die Fragen offen formu-
lieren, wie z.B. «Wie schätzen Sie die 
Arbeitsqualität des Kandidaten ein?» 
Sie können aber auch ganz konkrete 
Fragen zur vormaligen Funktion und 
zur fachlichen Erfüllung der Aufgaben 
stellen.

n	 Über das Verhalten am Arbeitsplatz 
sind Fragen zur Belastbarkeit, Selb-
ständigkeit, Termintreue und Motiva-
tion allgemeingültig und somit immer 
interessant. 

n	 Bei Führungspositionen darf eine Fra-
ge zu diesem Thema auf keinen Fall 
fehlen. 

n	 Der Kündigungsgrund und die Fra-
ge, ob die Person wieder eingestellt 
würde, sind ebenfalls aufschlussreiche 
Themen. 

Stimmen die erhaltenen Aussagen?

Ganz klar: Alle erhaltenen Auskünfte sind 
subjektiv und von relativem Wert. Sie 
müssen zwar – wie oben erwähnt – dem 
Zeugnis und der Wahrheit entsprechen. 
Doch gerade das ist der heikle Punkt: 
Zur Wahrheit gehören immer mehrere 

Perspektiven. Und Subjektivität bedeu-
tet, dass Ihr Gegenüber eventuell andere 
Massstäbe verwendet und unter Motiva-
tion oder Arbeitseinstellung nicht dassel-
be versteht wie Sie. Gerade bei persönli-
chen Eigenschaftsbeschreibungen ist also 
Vorsicht geboten und viel Augenmass 
verlangt. 

Unterm Strich

Die Referenzauskunft ist eine von vielen 
Entscheidungsgrundlagen, sowie es auch 
Lebenslauf, Zeugnisse und Diplome, per-
sönliche Erst- und Zweitgespräche oder 
ein Assessment sind. In diesem Rahmen 
ist eine gezielt und korrekt eingeholte 
Referenz eine empfehlenswerte Rekrutie-
rungshilfe.� nnn

Judith Oldekop, Key Account Manage-
rin Deutschschweiz. Sie hat in Deutsch-
land und Spanien Jura studiert und ist seit 
2003 in der Contaplus-Gruppe tätig.
Der veb.ch und Contaplus AG, die gröss-
te schweizerische Spezialistin für Perso-
nalberatung im Finanz- und Rechnungs-
wesen, sind in einer engen Partnerschaft 
verbunden: In wesentlichen Bereichen 
ihrer Tätigkeiten treten Contaplus und 
der veb.ch gemeinsam auf. Contaplus ist 
vertreten in Basel, Bern, Fribourg, Genf, 
Lausanne, Luzern, Neuenburg, Olten, St. 
Gallen und Zürich sowie in Deutschland, 
Grossbritannien, Italien, Spanien und 
Schweden.

Mit Referenzen rekrutieren: Vorschriften und TippsPersonalw
esen
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Stellenindex Finanz- und Rechnungswesen der Contaplus

Stand 1.4.2009
	 Okt 08	 Nov 08	 Dez 08	 Jan 09	 Feb 09	 März 09	 April 09
1. Alle Berufe, ganze CH	 115.9	 104.6	 108.3	 92.5	 104.2	 121.0	 77.2

2. Einzelne Berufsgruppen, ganze Schweiz
Sachbearbeiter	 116.4	 99.5	 66.6	 80.0	 105.2	 215.3	 83.5
Buchhalter	 109.1	 93.1	 79.1	 99.2	 110.0	 110.9	 95.7
Controller	 109.1	 98.2	 76.4	 82.7	 78.9	 82.4	 59.3
Führungskräfte	 131.9	 116.2	 105.3	 103.5	 123.0	 100.3	 91.1
Andere	 117.8	 117.7	 107.7	 98.9	 109.6	 99.3	 63.8
Alle	 115.9	 104.6	 108.3	 92.5	 104.2	 121.0	 77.2

3. Alle Berufsgruppen, Sprachregionen
Deutschschweiz	 113.9	 101.7	 105.1	 90.4	 99.3	 106.1	 69.6
Suisse Romande (inkl. Tessin)	 123.3	 116.0	 120.2	 100.5	 123.1	 178.0	 106.6
Ganze Schweiz	 115.9	 104.6	 108.3	 92.5	 104.2	 121.0	 77.2

4. Alle Berufsgruppen, Wirtschaftsregionen
Zürich	 116.3 	  108.1 	  106.5 	  88.8 	 93.9	 99.8	 71.6
Basel	 119.8 	  98.8 	  117.4 	  95.3  	 97.6	 99.0	 85.6
Bern	 136.5 	  134.7 	  111.7 	  124.1  	 139.3	 101.3	 60.4
Aargau / Solothurn	 117.9 	  104.9 	  112.4 	  107.4  	 131.0	 76.6	 69.6
Ost-Schweiz	 120.7 	  77.2 	  134.1 	  110.4  	 102.4	 80.7	 76.8
Zentralschweiz	 102.4 	  90.1 	  93.3 	  64.3  	 84.1	 126.0	 62.8
FR / NE / JU / BE	 87.9 	  82.3 	  65.3 	  65.3 	 111.7	 92.3	 113.5
Waadt / Genf	 140.8 	  137.9 	  150.5 	  120.8	 138.7	 183.0	 113.4

Wie verändert sich die Nachfrage nach Mitarbeitern?

Der Contaplus-Stellenindex misst zuverläs-
sig und regelmässig die Stellenangebote 
in Rechnungslegung, Controlling, Finanz- 
und Rechnungswesen, die in Schweizer 
Printmedien und im Internet annonciert 
werden. Contaplus ist veb.ch-Partnerin 
und bedeutendste schweizerische Spezia-
listin für fest angestelltes und temporäres 
Personal im Finanz- und Rechnungswe-
sen.

Seit seinem ersten Erscheinen Anfang 
2005  hat sich der Index bei Fachleuten, 
bei Arbeitgebern und Stellensuchenden 
als zuverlässiger Spiegel des Arbeitsmark-
tes etabliert. Er wertet zum einen die An-
gebote für verschiedene Berufsgruppen 
aus, zum anderen beobachtet er alle Wirt-
schafts- und Sprachregionen der Schweiz. 
«100er-Basis» ist der Durchschnitt der 
Monate September bis Dezember 2004. 
Publiziert wird der Index in «rechnungs
wesen & controlling» und in der «Finanz 
und Wirtschaft».� 

PRÜFUNGSAUSSCHREIBUNG 2010

HÖHERE PRÜFUNGEN IN
RECHNUNGSWESEN UND CONTROLLING

Der Verein für höhere Prüfungen in Rechnungswesen und Controlling
führt 2010 die folgenden Prüfungen durch:

Berufsprüfung für Fachleute im Finanz-
und Rechnungswesen (BP)
Prüfungsreglement vom 5.11.1999 mit den 
Änderungsbeschlüssen vom 3.5.2002 und 
13.8.2003

Schriftliche Prüfungen: 23. bis 25. März 2010
Mündliche Prüfung: 26. und 27. April 2010
Prüfungsgebühr: CHF  2200.–*

Höhere Fachprüfung für Expertinnen 
und Experten in Rechnungslegung und 
Controlling (HFP)
Prüfungsreglement vom 5.11.1999 mit dem 
Änderungsbeschluss vom 3.5.2002

Fallstudien:  3. und  4. März 2010
Schriftliche Prüfungen: 10. bis 12. März 2010
Mündliche Prüfung: 29. und  30. März 2010
Prüfungsgebühr: CHF 3200.–*

Anmeldung
Ab 21. Juli 2009 unter www.examen.ch

Unterlagen senden an:
Verein für höhere Prüfungen in Rechnungswesen 
und Controlling | Postfach 1853 | 8027 Zürich

Anmeldeschluss ist 30. September 2009

Der Präsident der Prüfungskommission
Marcel Sottas

* plus Hilfsmittel
Juni 2009

www.examen.ch
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Der veb.ch-Podcast im April: Erste 
Erfahrungen mit dem neuen Revisi-
onsrecht

Welches sind die häufigsten Fehler bei der 
Einführung des IKS und Risikobeurteilung 
RBU? Worauf achtet die Revisionsstelle? 
Welche Schlüsselpunkte müssen vom 
IKS und der RBU zwingend erfasst sein? 
Diese und weitere Fragen beantwortet 
Thomas Stenz, Partner und Leiter Wirt-
schaftsprüfung bei Ernst & Young, mit 
einer anschliessenden Podiumsdiskussion 
gemeinsam mit Prof. Dieter Pfaff. Dieser 
Seminarmitschnitt ist auf der Webseite 
von veb.ch als Podcast aufgeschaltet.

Podcast-Tipp

Für Liebhaber von Krimis und speziell für 
Tatort-Fans gibt es seit einiger Zeit ein 
Podcast-Angebot der ARD. Jeden Mo-
nat erscheint ein neuer Hörbuchkrimi in 
«Tatort-Manier».

Die Hörfunk-Krimireihe ging am 16. Ja-
nuar 2008 zum ersten Mal «on air». 
Gesendet werden spannende und unter-
haltende Originalhörspiele prominenter 
deutschsprachiger Autorinnen und Auto-
ren. Zu hören sind die jeweils 55-minüti-
gen Produktionen einmal monatlich. Die 
Sendungen sind aus rechtlichen Gründen 
aber nur während sieben Tagen als Gra-
tis-Download verfügbar. Dank der Abon-
nierbarkeit von Podcasts verpasst man 
aber zum Glück garantiert keine Folge. 
Abonnieren und anhören kann man sich 
die Krimis auf der Webseite www.radio-
tatort.ard.de.

als oranges Quadrat mit einem weissen 
Punkt und zwei Wellen, oder einfach mit 
den Buchstaben RSS. Klickt man darauf, 
öffnet sich im Browser eine neue Seite 
mit der Adresse des Feeds. Diese Adresse 
kann nun in jeden RSS-Reader eingege-
ben werden – und schon ist der entspre-
chende Kanal abonniert.

Google-Reader auch auf BlackBerry 
oder iPhone

Um die eigenen Wunschkanäle, respekti-
ve die RSS-Feeds, zu verwalten und anzu-
schauen, gibt es viele Möglichkeiten. Es 
gibt Programme mit vielen Funktionen, 
oder einfache, dafür übersichtliche Web-
seiten mit wenigen Möglichkeiten. Auch 
die gängigen Browser wie der Explorer, 
Firefox oder Safari haben diese Möglich-
keit eingebaut. Sehr praktisch ist es, wenn 
man die Feeds webbasiert verwaltet, an-
statt mit einem «statischen» Programm. 
Dies ist ein Service, der in der Regel auf 
einer Webseite wie Google angeboten 
wird. So kann man unabhängig von der 
Plattform oder eines Gerätes die neusten 
Nachrichten lesen. Dabei bleibt der Sta-
tus von markierten, gelesenen oder neu-

en Artikeln immer aktuell und synchron. 
Sehr zu empfehlen ist der «Google-Rea-
der» (www.google.ch/reader), den man 
auf der Webseite verwenden kann, aber 
auch mobil mit Applikationen auf dem 
iPhone oder BlackBerry funktioniert (In-
ternetverbindung vorausgesetzt). 
Übrigens: So sieht der RSS-Feed der 
veBLog-Artikel aus: 
feed://veblog.veb.ch/feed/.� nnn
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BEREIT FÜR ANSPRUCHSVOLLE FÜHRUNGS- UND FACHAUFGABEN

MBA-Kurzstudiengang

für dipl. Experten

in Rechnungslegung und Controlling

Ein Angebot

der Fachhochschulen

Nordwestschweiz und Bern

Beratung und Detailprogramm: Controller Akademie, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich
www.controller-akademie.ch, Telefon 043 211 51 90, Fax 043 211 51 92, info@controller-akademie.ch

Executive Master of Business
Administration (EMBA)
Controlling & Consulting
Verkürzter Studiengang für dipl. Expertinnen und Exper-
ten in Rechnungslegung und Controlling zum eidgenös-
sisch anerkannten und geschützten EMBA Controlling
& Consulting. Dauer: ein berufsbegleitendes Semester
plus Masterarbeit ab November 2009 in Zürich.
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Vom Zahlenknecht zum strategischen 
Denker: Der moderne Controller hat 
sich stark gewandelt.

Die böswillige deutsche Übersetzung des 
Wortes «Controller» lautet: Erbsenzäh-
ler. Darin steckt mehr als ein Körnchen 
Wahrheit: Controller lieben Zahlen. Noch 
mehr lieben sie es, wenn die Zahlen ihnen 
überraschende Aufschlüsse und Erkennt-
nisse bieten. Gute Controller zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie Zahlen in einen 
grösseren Zusammenhang zu stellen ver-
mögen. Die Erbsenzähler entpuppen sich 
als Berater: Dieser Sichtweise folgt das 
Handbuch «Praxiswissen Controlling» 
von Andreas Preissner. 

Die Funktion des Controllings in den 
Unternehmen wandelt sich, und das 
ausgesprochen stark. Immer häufiger 
über-nehmen Controller Beratungsfunk-
tionen. Damit steigen natürlich auch die 
Anforderungen. Der souveräne Umgang 
mit Zahlen reicht nicht mehr aus: Der 
Controller von heute leitet aus diesen 
Daten zugleich Handlungsempfehlungen 
ab und sorgt dafür, dass diese umgesetzt 
werden. Dementsprechend müssen fol-
gende Hauptaufgaben im Controlling 
unterschieden werden: In der Planung 
werden die inhaltlichen Vorgaben defi-
niert, die zu einem festgelegten Ziel füh-
ren sollen. Dabei geht es vor allem um die 
Zuteilung der Gelder. Darüber hinaus sind 
Controller aber auch gefordert, die Ma-

nager bei der Festlegung der geeigneten 
Strategie zu unterstützen. Projektbeglei-
tend findet selbstverständlich die Kontrol-
le der Ergebnisse statt: Sind die Ziele er-
reicht worden? Wenn nicht, wie lässt sich 
gegensteuern? Spätestens in dieser Phase 
wird die Koordination zu einer Hauptauf-
gabe des Controllers: Wenn nachjustiert 
wird, müssen andere Abteilungen des 
Unternehmens mit einbezogen werden. 
Diese Abstimmung obliegt dem Control-
ler. Der Controller braucht nicht nur alle 
relevanten Informationen, sondern muss 
sie auch aufbereiten und an das Top-Ma-
nagement weitergeben. 

Das Buch von Andreas Preissner setzt kein 
Studium voraus, es bläht sich nicht wis-
senschaftlich auf, es will genutzt werden: 
in der Praxis, von Praktikern. Mit konzi-
sen und dabei verblüffend verständlich 
formulierten Kapiteln zu Projektmanage-
ment, Entscheidungstechniken, Kosten-
rechnung und Kalkulation, Budgetierung, 
Erfolgskontrolle, Kundencontrolling, Pro-
fit-Center-Controlling und Risikomanage-
ment wird es seinem Anspruch mehr als 
gerecht. getAbstract empfiehlt es allen 
Einsteigern ins Controlling sowie Mana-
gern, die mit Controlling oder Controllern 
zu tun haben.

Buchrezension: Praxiswissen Controlling

«Praxiswissen Controlling» von Andreas 
Preissner, Hanser 2003, 371 Seiten, Ra-
ting 9 (max. 10 Punkte). Eine fünfseitige 
Zusammenfassung dieses Buches und 
5000 weitere Titel finden Sie auf www.
getAbstract.ch.� nnn

Lesen Sie gratis!

veb.ch-Mitglieder lesen gratis! Sie haben 
freien und kostenlosen Zugang zur Da-
tenbank von getAbstract, die Zusammen-
fassungen von über 4500 der wichtigsten 
Business-Bücher bereithält. Das 450-frän-
kige Abonnement ist für veb.ch-Mitglieder 
im Jahresbeitrag inbegriffen – ein weiteres 
Beispiel für den hohen Nutzen, den veb.ch- 
Mitglieder aus ihrem Verband ziehen!

Über 1500 regelmässige Nutzer aus dem 
veb.ch haben sich bei getAbstract regi-
striert, um die gehaltvollen Zusammenfas-
sungen online zu beziehen.

veb.ch-Mitglieder können diese Leistung 
ihres Verbandes auf einfache Weise bezie-
hen, indem sie sich auf der Website www.
veb.ch einloggen. � 
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Saner, Francis Schmid, Hansueli Schmid, 
Niklaus Schmidiger, Beat Staeheli, Beat 
Stauffiger, Walter Steiger, Werner Steiger, 
Anton Theiler, Hans Ulrich Werni, Willi 
Wetli, Konrad Würsten, Ueli Zenger, Edu-
ard Zgraggen

40 Jahre veb.ch

Jürg Berger, Paul Furrer, Walter Glinz, Sa-
muel Hitz, Bruno Krebs, Friedrich Möck-
li, Josef Riederer, Peter Roesler, Albert 
Scherer, Kurt Stoll, Paul Strässle, Heinrich 
Zingg, Hans-Peter Zwahlen

50 Jahre veb.ch

Domenig Andreoli, Robert Feldmann, Da-
vid Jenny, Jakob Rohr, Emanuel Schaub, 
Heinrich Siegrist, Hans-Rudolf Tschanz

Und last but not least: 70 Jahre veb.ch!

Emil Ettler� nnn

Jeder Verband freut sich über treue Mit-
glieder. So auch wir, und darum danken 
wir heute 124 Jubilaren gerne und ganz 
offiziell für zusammen 3805 Jahre Mit-
gliedschaft bei veb.ch. Dieses Jahr auf 
unserem Kalender: 

25 Jahre veb.ch

Daniel Anderegg, Paolo Arnoffi, Rene 
Arnold, Silvia Blaser-Zimmermann, Irma 
Brütsch-Hersche, Rolf Buenter, Rene 
Degen, Pia Ines Fuchs-Peter, Peter Gi-
ger, Rene Gnädinger, Urs Grubenmann, 
Marcel Heimgartner, Karl Horlcher, Juan 
Illa, Hans Infanger, Hansjörg, Jorns, Mar-
kus Jost, Erich Kähr, Gaston Käser, Tho-
mas Keist, Markus Keller, Markus Keller, 
Ruedi Kühne, Adolf Kurmann, Angelika 
Leu-Hatt, Martin Liechti, Thomas Löffler, 
Max Longhi, Herbert Mattle, Ruth Meier, 
Hans-Peter Moser, Philipp Nellen, Thomas 
Nuspel, Daniel Portenier, Markus Rhyner, 
Rene Roth, Josef Rubischung, Ernst Sager, 

Frank Scharnagl, Vinzenz Scherer, Andre-
as Sommerhalder, Ernst Stettler, Heinz 
Streit, Ernest Wuillemin, Heinz Zaehner

30 Jahre veb.ch

Eduard Annaheim, Peter, Arnold, Albert 
Auf der Maur, Urs Bacher, Werner Baum-
gartner, Mario Bernasconi, Rudolf Bruhin, 
Werner Bürki, Peter Crufer, Paul Döbeli, 
Heinz Dobler, Willy Ehrler, Hans-Ulrich 
Emmenegger, Martin Enderlin, Jacques 
Eng, Ursula Engeli, Brigitte Fricker-Rass-
walder, Werner Gasser, Franz Germann-
Lang, Ruedi Gossweiler, Silvio Guidi, 
Martin Harder, Andreas Hartmann, Heinz 
Helfenstein, Willy Holdener, Thomas Kölli-
ker, Andreas Kuhn, Hans-Peter Lanz, René 
Lisser, Eugen Lustenberger, Bernadette 
Mayer, Toni Mora, Alfred Müller, Philipp 
Muths, Werner Naas, Peter Nesti, Thomas 
Nufer, Clemens Poltera, Mario Rissi, Jürg 
Rohrer, Theo Rohr-Vetter, Joachim Rother, 
Hanspeter Ruch, Peter Rüegger, Amanz 

3805 Jahre veb.ch

Schwerpunkte, wie sie in St.Gallen von 
Dr. Clemens Meisterhans, Amtsleiter und 
Registerführer des Handelsregisteramt 
des Kantons St. Gallen, präsentiert wur-
den.
Statutenänderung und Stammteilsabtre-
tung bei der GmbH: Mit dem Revisions-
gesetz müssen auch die Statuten über-
prüft werden. Insbesondere werden im 
Zusammenhang mit den Bestimmungen 
zur öffentlichen Beurkundung (Stamm-
teilsabtretung, Vorkaufsrecht,  Konkur-
renzverbot, faktische Vinkulierung) Über-
prüfungen notwendig. 
Fragen rund ums Opting out: Welches 
sind die Voraussetzungen für ein Opting 
Out? Welche Formvorschriften gelten? 
Wann muss eine ordentliche Revision 
durchgeführt werden? Welches sind die 
Vorschriften für eine eingeschränkte Re-
vision? Welches sind die Unterschiede zur 
Aktiengesellschaft? Auf welche Termine 
ist zu achten? Wie geht man mit dem 
Opting Out bei einer Überschuldung um?
Befähigung und Unabhängigkeit der 
Revisionsstelle: Die Befähigung von Re-

St. Gallen, Bern, Basel, Zürich, Luzern 
und Chur: Die kostenlosen veb.ch Netz-
werk-Veranstaltungen sind in der ganzen 
Deutschschweiz beliebt und exklusiv für 
Mitglieder veb.ch.
Jeder Anlass beginnt um 18.15 Uhr und 
dauert circa eine Stunde und widmet sich 
einem aktuellen Thema. Als Referenten 
verpflichten wir lokale Fachleute, die sich 
mit dem Tagesthema sehr gut auskennen. 
Abgerundet wird das Referat ab etwa 
19.15 Uhr durch einen Apéro.
Eine gelungene Kombination aus Wis-
sensvermittlung und Zeit für vertiefende 
Gespräche, zu der wir anlässlich unserer 
sechs Veranstaltungen im März und April 
insgesamt 260 Personen begrüssen durf-
ten. Das Thema: «Aktuelles aus dem HR-
Amt – Praxisberichte im Zusammenhang 
mit dem Revisionsgesetz und den Statu-
tenänderungen» 

Rückblick

Für alle, die beim letzten Mal nicht da-
bei waren: ein kurzer Rückblick auf die 

netzwerk veb.ch: Wertvolle Infos, gute Kontakte
visionsstellen gibt immer wieder zu Dis-
kussionen Anlass. In St.Gallen erfuhr das 
Publikum auf sachliche Weise, welche 
Voraussetzungen heute gelten.

Derzeit aktuell

Auch unsere aktuellen Anlässe – im Juni 
und Anfang Juli und wiederum in sechs 
Schweizer Städten – bieten Spannendes. 
Das Thema: «Risikobeurteilung und Ra-
tingsystem – Die Beurteilung des Jahres-
abschlusses mit den neuen gesetzlichen 
Bestimmungen und der Einfluss auf die 
Kreditprüfung bei KMU.» Als Referenten 
haben wir für diese Gelegenheiten lokale 
Spezialisten der Credit Suisse gewonnen. 

Sie sehen: Es lohnt sich, wenn Sie ein, 
zwei Stunden Zeit für netzwerk veb.ch in 
Ihrer Agenda vormerken. Bitte beachten 
Sie unsere jeweiligen Infos in Ihrer Post. 
Wir freuen uns auf Anmeldungen via 
www.veb.ch, netzwerk veb.ch, oder per 
Fax an 043 336 50 33.� nnn
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Regionalgruppen

Die veb.ch Regionalgruppen bilden, ne-
ben ihren gesellschaftlichen Aufgaben, 
für die Mitglieder einen wichtigen fach-
lichen Treffpunkt in der Region. Dieses 
Netzwerk ist für die Kontakt- und Bezie-
hungspflege sowie für den gesellschaft-
lichen und fachlichern Erfahrungsaus-

tausch auf hohem Niveau von hohem 
Nutzen. Ein exklusives Angebot sind die 
Veranstaltungen unter dem Titel netz-
werk veb.ch, welche das Networking 
aktiv unterstützen gemäss dem Leitsatz: 
«Wer alleine arbeitet addiert, wer ge-
meinsam arbeitet multipliziert».

Regionalgruppen

Bern Espace Mittelland

Thomas Zbinden, Präsident
Münsterstrasse 2, 6214 Schenkon
Telefon 076 572 14 52
espace.mittelland@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
Jassturnier
n 12. September 2009

Nordwestschweiz

Roland Vannoni, Präsident
Mischelistrasse 37
4153 Reinach
Telefon 061 267 92 68 
nordwestschweiz@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
Jassturnier
n 12. September 2009 (Bern)
n 26. September 2009 (Zürich)

Ostschweiz-Fürstentum Liechtenstein

Franz J. Rupf, Präsident
Quaderstrasse 5, 7000 Chur
Telefon 081 252 07 22
Fax 081 253 33 73, ostschweiz@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
Einfluss Risikobeurteilung auf die Kredit-
prüfung
n 7. Juli 2009 (Chur)

Jassturnier
n 26. September 2009 (Zürich, St.Gallen)

Zentralschweiz

Karl Gasser, Präsident
Türlacherstr. 18, 6060 Sarnen	
Telefon 041 660 63 85
zentralschweiz@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
Einfluss Risikobeurteilung auf die Kredit-
prüfung
n 1. Juli 2009

Jedes Mitglied von veb.ch ist automatisch 
einer Regionalgruppe angeschlossen. Die 
Regionalgruppe kann mit dem persönli-
chen Login auf www.veb.ch, Menüpunkt 
Daten aktualisieren, geändert werden. 
Ohne Angabe erfolgt die Zuteilung auf-
grund des Wohnortes.

Jassturnier
n 26. September 2009 (Zürich)

Generalversammlung
n 14. November 2009

Zürich

Michael Lang, Präsident 
Lunkhoferstr. 58, 8966 Oberwil-Lieli
Telefon 056 641 30 50
zuerich@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
Einfluss Risikobeurteilung auf die Kredit-
prüfung
n 30. Juni 2009

Whiskydegustation
n 25. August 2009

Jassturnier
n 26. September 2009
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Veranstaltungen und Adressen

veb.ch demnächst
veb.college, Sihlhof, Zürich
	Konzernrechnung, Zertifikatslehrgang 
· 21. August 2009 bis 19. November 
2009
	IFRS-Zertifikatslehrgang · 25. August 
2009 bis 20. Oktober 2009 
	Experte Swiss GAAP FER, Zertifikats-
lehrgang · 25. August 2009 bis 3. No-
vember 2009 
	Mehrwertsteuer-Zertifikatslehrgang · 
25. August 2009 bis 20. Oktober 2009
	EU-Mehrwertsteuer-Zertifikatslehr-
gang · 11. September 2009 bis 27. No-
vember 2009 

veb.pro
	Swiss GAAP FER oder IFRS für KMU: 
Welcher Standard ist der Richtige?
 · 14. Oktober 2009, Hotel Marriott, 
Zürich

Kooperation mit Treuhand Suisse
	Zivil- und strafrechtliche Risiken: Kon-
sequenzen im Alltag · 28. August 2009, 
Nachmittag, Hotel Allegro, Bern 

veb.freizeit
	Swiss Controller Ride: Samstag, 4. 
September 2010. Wegen Terminkollision 
musste der Anlass im August 2009 abge-
sagt werden 

Das Veranstaltungsangebot wird 
laufend ergänzt. Besuchen Sie uns 
auf www.veb.ch.

Unsere Partner

veb.ch

Lagerstrasse 1, Postfach 1262 
8021 Zürich 
Telefon 043 336 50 30
Fax 043 336 50 33
www.veb.ch, info@veb.ch

acf.ch

Ass. dei contabili-controller diplomati
federali – Gruppo della svizzera italiana
Ines Guarisco, Presidente
6963 Lugano-Cureggia
Telefono/Fax 091 966 03 35
www.acf.ch, iguarisco@acf.ch

swisco.ch

Chambre des experts en finance  
et en controlling
Rue de Neuchâtel 1
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 21 72, Fax 024 425 21 71
www.swisco.ch, info@swisco.ch
	
VEBIT 

Vereinigung der dipl. Experten in Rech-
nungslegung und Controlling und der 
Fachleute im Finanz- und Rechnungs- 
wesen im Treuhandfach
Industriestrasse 10, 6010 Kriens 

Controller Akademie AG Zürich

 30.4.2009: KMU: Erfolg in schwieri-
gen Zeiten. Nachmittagsseminar, Bern
 3.6. 2009: Swiss GAAP FER 21: Se-
minar Rechnungslegung für Non-profit-
Organisationen, Zürich
 ab 2.9.2009: 14. aktualisierte Durch-
führung unseres erfolgreichen Studien-
ganges für internationale Rechnungsle-
gung mit Diplomprüfung: «Diploma as 
IFRS Accountant, Certified by Controller 
Akademie and Ernst & Young» (Modul 
1), Zürich 
 ab 3.9.2009: 2. IFRS-Studiengang in 
der Académie de Controlling in Lausanne  
 18.10.2009: Beginn des 1. Semesters 
des Studiengangs für Expertinnen/Exper-
ten in Rechnungslegung und Controlling 
mit eidg. Diplom, (2 Varianten: in 5 
oder 3 Semestern), Kick-off Seminar in 
Brunnen
 ab 28.10.2009: Controlling-Praxisstu-
dium, Modullehrgang, Zürich
 November 2009: EMBA Controlling 
und Consulting, Zürich� 
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